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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

2015 wurden auf dem Rütli einige Neuerungen umgesetzt. Das Restaurant wurde von
einem neuen Pächter übernommen und die Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft (SGG) plante, den Besuchern des historischen Ortes mit jährlichen
Ausstellungen mehr zu bieten. Die erste Ausstellung war dem Thema Identität und
Rassismus gewidmet und startete im Juni. 
Freilich war die Wiese auch 2015 Ort politischer Debatten. Ende Juli führte die
Schweizerische Offiziersgesellschaft eine Gedenkfeier zum 75-Jahr-Jubiläum des so
genannten Rütlirapports durch. Am 25. Juli 1940 hatte General Guisan den Wehrwillen
der Schweiz beschwört und gleichzeitig seine Reduit-Idee öffentlich bekannt gegeben.
Die geladenen Redner waren sichtlich bemüht, den Reduit-Gedanken nicht
wiederzubeleben. Bundesrat Ueli Maurer plädierte allerdings mit Bezug auf Gusians
Rede für einen stärkeren Glauben an die Armee und eine höhere Bereitschaft, die
Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen. Dafür seien allerdings auch die
nötigen finanziellen Mittel für die Armee zu sprechen. 
Bei der traditionellen 1.-August-Feier, die unter dem Motto "Gastfreundschaft" stand,
trat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga als Festrednerin auf. Ihre Rede setzte
sozusagen den Kontrapunkt, indem sie nicht eine Konzentration auf die Innenpolitik,
sondern eine lösungsorientierte Auseinandersetzung mit der EU forderte. 
Der in der Presse von Peter Keller (svp, NW) angekündigte Vorstoss mit dem Ziel, die
"linksfreisinnige" SGG vom Rütli-Mandat zu entbinden, blieb bis anhin Makulatur. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2015
MARC BÜHLMANN

Image der Schweiz im Ausland

Der im September erschienene fünfte Bericht der Kommission gegen Rassismus und
Intoleranz des Europarates (ECRI) stellte der Schweiz teilweise ein schlechtes Zeugnis
aus. Gerügt wurde der zunehmend ausländerfeindliche und zumindest ansatzweise
rassistische politische Diskurs. Dieser beeinträchtige insbesondere die
Lebensbedingungen von Schwarzen, Fahrenden und Jenischen in der Schweiz. Zudem
kritisierte der Bericht die Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und bei
Dienstleistungen. Der Bundesrat versprach, die Empfehlungen des Berichtes zu prüfen.
In einem Interview in der NZZ am Sonntag vom 21. September 2014 bestätigte die
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martine Brunschwig-
Graf, die wachsende Fremdenfeindlichkeit. Sie stellte eine Verschiebung fest: Der
Antirassismusartikel im Strafgesetz werde nicht mehr als eine Grenze, sondern als
Einschränkung der Meinungsfreiheit betrachtet. Brunschwig-Graf warnte zudem davor,
den Wahlkampf mit Nazi-Vergleichen anzufeuern. Tatsächlich hatten im Berichtsjahr
die Präsidenten der SP und der BDP – Christian Levrat und Martin Landolt – die SVP mit
Nazivergleichen angegriffen. Levrat sprach von „faschistoider Politik“ und Landolt zog
Parallelen zur braunen Politik in den 1930er Jahren. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.09.2014
MARC BÜHLMANN

Stimmung in der Bevölkerung

2016 hatte das BFS zum ersten Mal eine Erhebung zum Zusammenleben in der Schweiz
durchgeführt, womit auf Grundlage von 3'000 befragten Personen die Einstellung der
Bevölkerung in der Schweiz gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen untersucht
worden war. Erste Resultate legte das BFS im Oktober 2017 vor. Die Schweiz sei vielfältig
und differenziert, eröffnete der Bericht: So beheimate sie 190 Nationalitäten und zehn
verschiedene Religionen. 36 Prozent der befragten Personen gaben an, sich durch die
Anwesenheit von als «anders» empfundenen Personen gestört zu fühlen; das
Anderssein bezog sich dabei auf die Nationalität, die Religion oder die Hautfarbe. Die
Erhebung ging des Weiteren spezifisch auf die Einstellung zu den drei
Bevölkerungsgruppen Musliminnen und Muslime, Jüdinnen und Juden und
dunkelhäutige Personen ein. Dabei zeigte sich, dass der grösste Unmut gegenüber den
Angehörigen der islamischen Religion besteht: 17 Prozent der Bevölkerung hielten
negative Aussagen zu Musliminnen und Muslimen für zutreffend, geringer fiel dieser
Prozentsatz für die jüdische (12%) und die dunkelhäutige Bevölkerung (4%) aus. Zudem

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.10.2017
SAMUEL BERNET

01.01.89 - 01.01.19 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



nahmen 66 Prozent der Befragten Rassismus als gesellschaftliches Problem wahr.
Allgemein zeige sich die Bevölkerung jedoch tolerant gegenüber Ausländerinnen und
Ausländern, schlussfolgerte das BFS. So waren 56 Prozent der Befragten der Meinung,
dass die Integration von Migrantinnen und Migranten in der Schweizer Gesellschaft gut
funktioniere. 64 Prozent der Befragten waren dagegen, Ausländerinnen und Ausländer
bei Arbeitsplatzknappheit wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. 60 Prozent
begrüssten das Recht auf Familiennachzug, 56 Prozent befürworteten eine
automatische Einbürgerung der zweiten Generation und 68 Prozent verneinten die
Aussage, dass Ausländerinnen und Ausländer die Ursache für eine allfällige Zunahme
der Arbeitslosigkeit seien. 3

Rechtsordnung

Grundrechte

Damit die Schweiz der Konvention der UNO gegen Rassendiskriminierung beitreten
kann, ist eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderlich. Rassistisch
motivierte Körperverletzungen oder der Aufruf zu Gewalt gegen Menschen anderer
Hautfarbe sind zwar aufgrund der bestehenden Gesetze strafbar. Andere, subtilere
Formen der Diskriminierung können heute jedoch noch nicht geahndet werden. Ende
Dezember gab der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung. Diese
sieht im wesentlichen vor, dass die Verbreitung von Theorien, welche die Überlegenheit
einer Rasse behaupten, sowie gewisse diskriminierende Handlungen resp. der Aufruf
dazu, wie z.B. die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, unter Strafe
gestellt werden sollen. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.12.1989
HANS HIRTER

Die Vorlage des Bundesrates über den Beitritt der Schweiz zur UNO-Konvention gegen
Rassendiskriminierung und die damit verbundene Revision des Strafgesetzbuchs fand
in der Vernehmlassung mehrheitlich positive Aufnahme. Die FDP machte allerdings die
Einschränkung, dass sie eine Gesetzesrevision nicht für erforderlich halte, da die
entsprechenden Delikte aufgrund der bestehenden Normen ausreichend verfolgt
werden können. Entschiedene Opposition meldeten hingegen die Schweizer
Demokraten (vormals NA) sowie die von Nationalrat Blocher (svp, ZH) präsidierte Aktion
für eine neutrale und unabhängige Schweiz (AUNS) an. Die SD sehen vor allem das Recht
auf freie Meinungsäusserung gefährdet, für die AUNS besteht für die Schweiz kein
Anlass, UNO-Konventionen beizutreten. Die Überprüfung dieser Einwände führte dazu,
dass der Bundesrat die Vorlage entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung im
Berichtsjahr noch nicht dem Parlament vorlegen konnte. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.12.1990
HANS HIRTER

Die geplante neue Strafnorm gegen rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten
verzögerte sich weiter. Da sich die Verwaltung nach eigenem Bekunden mit der
Ausformulierung schwer tat, und insbesondere Mühe hatte, einen juristisch
einwandfreien Kompromiss zwischen strafbaren Handlungen einerseits und dem
Grundsatz der Meinungsäusserungsfreiheit andererseits zu finden, konnte der
Bundesrat die Botschaft auch 1991 noch nicht verabschieden. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.08.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament den Beitritt zum Internationalen
Übereinkommen von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Um
der von dieser Übereinkunft verlangten Bestrafung von rassistischen Handlungen zu
genügen, schlug er auch eine Ergänzung des Strafgesetzbuchs vor. Damit sollen
rassistische Propaganda, öffentliche Aufrufe zu Hass und Diskriminierung sowie
rassistisch motivierte Angriffe auf die Menschenwürde bestraft werden. Untersagt wird
im weiteren die Verweigerung öffentlich angebotener Leistungen (d.h. insbesondere
die Benutzung von Verkehrsmitteln resp. der Besuch von Gaststätten, Hotels oder
Veranstaltungen) aus rassistischen Gründen. Protest gegen das Projekt, das in der
Vernehmlassung noch recht umstritten gewesen war, kam insbesondere von der
"Nationalen Koordination", einer Vereinigung von 17 rechtsextremen Gruppierungen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.1992
HANS HIRTER
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Der Nationalrat stimmte in der Dezembersession sowohl dem Beitritt zum
Rassendiskrimierungsabkommen als auch der zugehörigen Revision des Strafrechts mit
deutlicher Mehrheit zu. Vergeblich hatten die Fraktionen der AP und der SD/Lega die
Vorlage als unzulässiges Zensurinstrument bekämpft und Rückweisung beantragt. In der
Debatte wurde konkretisiert, dass das Diskriminierungsverbot für öffentlich
angebotene Leistungen auf den Abschluss von Anstellungs- und Mietverträgen keine
Anwendung finden soll. Als Ergänzung beschloss der Nationalrat die Schaffung einer
Ombudsstelle gegen Rassismus und regte beim Bundesrat die Schaffung einer
Kommission gegen Rassismus an. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 9

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte der Ständerat ohne Opposition dem Beitritt der Schweiz zum
Internationalen Abkommen von 1965 zur Beseitigung jeglicher Form von
Rassendiskriminierung und der dazu erforderlichen Revision des Strafgesetzbuchs zu:
In der Schlussabstimmung akzeptierte der Nationalrat dieses neue Antirassismusgesetz
bei 13 Gegenstimmen; im Ständerat gab es keine Gegner. Drei verschiedene
Referendumskomitees aus dem rechten Lager ergriffen gegen diese Gesetzesrevision
das Referendum, welches sie mit insgesamt gut 54'000 Unterschriften einreichten. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.06.1993
HANS HIRTER

Infolge des von politisch rechtsstehenden Kreisen im Vorjahr eingereichten
Referendum musste das Volk zum neuen Antirassismusgesetz Stellung nehmen. Der
neue Artikel 261bis StGB will die öffentliche rassistische Hetze und Diskriminierung
sowie das Leugnen und Verharmlosen von Völkermord oder anderen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit verbieten. Diese Bestimmungen bilden die Voraussetzung für den
Beitritt der Schweiz zur Antirassismus-Konvention der UNO.

Dieser Beitritt – der nach nur einen weiteren Schritt zu einer Vollmitgliedschaft bei der
UNO darstelle – war denn auch eines der Hauptargumente in der Propaganda der
verschiedenen gegnerischen Komitees. Daneben wurde von den Gegnern die
Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die neuen Gesetzesbestimmungen in den
Vordergrund geschoben. Zudem behaupteten sie, dass mit dem neuen Gesetz
Massnahmen gegen die Zuwanderung von Ausländern verunmöglicht würden. Aktiv taten
sich bei den Gegnern neben notorischen Rechtsaussenpolitikern wie Emil Rahm auch
die FP, die SD, die Lega sowie einzelne Nationalräte und Jungpolitiker der bürgerlichen
Bundesratsparteien und der LP hervor. Aktiv an der Kampagne beteiligten sich auch
sogenannte Revisionisten, d.h. Personen, welche die Judenausrottungspolitik der
Nationalsozialisten leugnen oder zumindest relativieren.

Obwohl sich neben den vier Bundesratsparteien auch die LP, der LdU, die EVP, die
Grünen, die PdA, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie kirchliche, kulturelle
und soziale Organisationen für das Antirassismus-Gesetz aussprachen, waren sich die
Befürworter ihres Sieges keineswegs sicher. Insbesondere war ungewiss, inwieweit es
den Gegnern gelingen würde, die Abstimmung zu einem Plebiszit für eine restriktivere
Asyl- und Einwanderungspolitik umzufunktionieren.

Bei einer Beteiligung von 45,9 Prozent stimmten am 25. September die
Stimmberechtigten mit einer Mehrheit von 54.7 Prozent dem neuen Gesetz zu. Am
stärksten fiel das Ja im Kanton Genf aus, zustimmende Mehrheiten fanden sich aber
auch in allen anderen französischsprachigen Kantonen mit Ausnahme des Wallis, wo nur
der deutschsprachige Kantonsteil zustimmte. Die Deutschschweiz war ähnlich
gespalten wie bei den Abstimmungen im Sommer über die erleichterte Einbürgerung
und den Kulturförderungsartikel: die beiden Basel, Zürich und Bern nahmen die Vorlage
zusammen mit Schaffhausen, Zug, Graubünden und - für viele überraschend -
Obwalden an. Am stärksten fiel die Ablehnung in Schwyz aus. Generell stimmten die
Städte – und hier vor allem die bürgerlichen Quartiere – eher zu als ländliche Gebiete.
Die Vox-Befragung nach der Abstimmung bestätigte diese ersten Analysen. Zudem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.1994
HANS HIRTER
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stellte sie fest, dass die Frauen wesentlich deutlicher zustimmten als die Männer. Bei
den Nein-Stimmenden verfing das Argument am häufigsten, dass das neue Gesetz
überflüssig sei; antisemitische oder rassistische Parolen fanden auch bei den Gegnern
nur eine geringe Unterstützung. Eine recht grosse Gruppe wollte hingegen mit dem
Nein primär ihre Unzufriedenheit über den hohen Ausländeranteil in der Schweiz
ausdrücken.

Antirassismus-Gesetz
Abstimmung vom 25. September 1994

Beteiligung: 45,9%
Ja: 1'132'662 (54,6%)
Nein: 939'975 (45,4%)

Parolen: 
– Ja: FDP, SP, CVP, SVP (7*), GP, LP (1*), LdU, EVP, PdA; Vorort, SBV, SGB, CNG.
– Nein: FP, SD, Lega.
– Stimmfreigabe: EDU (1*).
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

Der Bundesrat setzte die neue Rechtsnorm auf den 1. Januar 1995 in Kraft und gab den
Beitritt der Schweiz zur Antirassismus-Konvention der UNO bekannt. Wie er bereits im
Abstimmungskampf angekündigt hatte, meldete er dazu zwei Vorbehalte an. Der
wichtigere der beiden betrifft die gesetzliche Regelung der Zulassung von Ausländern
zum schweizerischen Arbeitsmarkt. Damit will er sich die Möglichkeit freihalten, die
Einwanderung aus europäischen und anderen kulturell eng verwandten Staaten
bevorzugt zuzulassen. 12

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.12.1994
HANS HIRTER

Die 1995 auf der Grundlage des Antirassismusgesetzes eingesetzte Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus lancierte im Sommer eine breite Inserat- und
Plakataktion gegen rassistische und antisemitische Vorurteile und Diskriminierungen. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.1997
HANS HIRTER

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 14

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER

Das Urteil eines Schaffhauser Gerichtes gegen Emil Rahm wegen Verbreitung eines
Buches, welches antisemitische Aussagen enthält, führte zu einer Petition des zu einer
Busse von CHF 5'000 Verurteilten an die Bundesversammlung. Er verlangte darin eine
Ergänzung des Antirassismusgesetzes für dessen Auslegung bei Klagen gegen Verleger
und Buchhändler. Insbesondere forderte er, in diesen Fällen auch die Gesinnung des
Angeklagten miteinzubeziehen und – bei nicht rassistischer Gesinnung – diesen für den
Vertrieb von gerichtlich nicht verbotenen Büchern nicht zu bestrafen. Der Ständerat
sah jedoch keinen Anlass, das Gesetz in diesem Sinne zu präzisieren. Der
Schweizerische Buchhändler- und Verlegerverband erkannte allerdings ebenfalls
Probleme bei der Auslegung der neuen Strafnorm, welche bereits mehrmals zur
Verurteilung von Buchhändlern geführt hatte. Er beschloss deshalb, ein juristisches
Gutachten in Auftrag zu geben. In der Westschweiz führte die erstinstanzliche
Verurteilung eines Buchhändlers, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch
des französischen Philosophen Garaudy vertrieben hatte, zu einer grundsätzlichen
Diskussion über die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch das
Antirassismusgesetz. 15

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER
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Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten
Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 16

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 17

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Auf Antrag des Bundesrats beschloss der Nationalrat – gegen den Widerstand der SVP –
die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD). Damit erhalten von nationalen Gerichten abgewiesene
Kläger das Recht, mit ihrem Fall an diese internationale Instanz zu gelangen. Diese
amtet allerdings nicht als Gericht, sondern als Kontrollorgan, dessen Urteile auf die
kritisierten Staaten moralischen Druck ausüben sollen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.08.2001
HANS HIRTER

Die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD), welche der Nationalrat im Vorjahr beschlossen hatte,
geriet im Ständerat unter Beschuss. Zwar lehnte der Rat einen Antrag seiner
Kommissionsmehrheit auf Nichteintreten mit 23:15 Stimmen ab. Auf Antrag Pfisterer
(fdp, AG) wies er das Geschäft aber an seine Aussenpolitische Kommission zurück mit
der Auflage, weitere Abklärungen durchzuführen. Dabei soll insbesondere festgestellt
werden, wie sich eine Ratifizierung aussenpolitisch auswirken würde und wie die
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen konkret vollzogen werden sollen. Die
Kommissionsmehrheit hatte damit argumentiert, dass für die Schweiz mit ihrer Anti-
Rassismus-Strafnorm, den leistungsfähigen Gerichten und den ausgebauten
Rechtsmitteln kein Handlungsbedarf bestehe, neben dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strassburg noch eine zusätzliche UNO-Beschwerdeinstanz
anzuerkennen. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2002
HANS HIRTER

Im Februar gab der Bundesrat den Vorentwurf zu einem Gesetzespaket in die
Vernehmlassung, welches griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus
und Gewaltpropaganda enthält. So soll namentlich die öffentliche Verwendung von
Kennzeichen verboten werden, welche mit Rassismus assoziiert werden, wie etwa
Hakenkreuze oder SS-Zeichen. Die Gesetzesrevision strebt zudem auch an, die
Zugehörigkeit zu rassendiskriminierenden Vereinigungen oder zu Organisationen,
welche zu Gewalt aufrufen, unter Strafe zu stellen. Im Hinblick auf die Durchführung
der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz im Jahre 2008 schlug die Regierung
auch die gesetzlichen Grundlagen für eine Datenbank vor, in der sogenannte Hooligans,
aber auch andere gewalttätig vorgehende Individuen erfasst werden können. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.02.2003
HANS HIRTER
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Die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD) schaffte im zweiten Anlauf auch die Hürde des
Ständerates. Dessen Kommission, an welche das Geschäft im Vorjahr zurückgewiesen
worden war, hatte sich überzeugen lassen, dass die Entscheide des CERD keinen
juristischen Charakter haben, sondern dazu dienen, den Dialog zwischen diesem
Ausschuss und dem Vertragsstaat über die Elimination von rassendiskriminierenden
Strukturen und Verhaltensweisen zu fördern. Relativ unzufrieden war die kleine
Kammer jedoch mit den periodischen Berichten über Massnahmen zur Verhinderung
von Rassendiskriminierung, welche die Bundesverwaltung in regelmässigen Abständen
zuhanden des CERD ausarbeitet. In diesen Berichten war an mehreren Stellen die
föderalistische Struktur der Schweiz (namentlich die Zuständigkeit der Kantone für die
Polizei und die Gerichte) für Probleme bei der Bekämpfung von Rassendiskriminierung
verantwortlich gemacht worden. Um solche seiner Ansicht nach unzulässigen und
unkorrekten Schuldzuweisungen zu verhindern, überwies der Ständerat ein Postulat,
welches verlangt, diese Berichte in Zukunft den Aussenpolitischen Kommissionen des
Parlaments zur Stellungnahme vorzulegen. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2003
HANS HIRTER

Ein Urteil des Bundesgerichts zum Antirassismusgesetz gab erneut zu politischen
Diskussionen über die Auslegung dieses Gesetzes Anlass. Das Gericht hatte
entschieden, dass auch rassistische oder antisemitische Äusserungen strafbar sind, die
in einer geschlossenen, nur eingeladenen Gästen zugänglichen Veranstaltung gemacht
werden. Rechtsextreme Gruppen (insbesondere sogenannte Skinheads) hatten in
letzter Zeit ihre Propagandaveranstaltungen und Konzerte oft in derartiger Form
abgehalten. Zulässig sind laut Bundesgericht rassistische oder antisemitische Sprüche
nur im privaten Kreis unter Verwandten und Bekannten. Die SVP kritisierte dieses Urteil
als nicht akzeptable Verschärfung der Gesetzesauslegung, da damit auch am
Stammtisch im Restaurant gemachte Äusserungen strafbar würden, was der
Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt habe. Sie kündigte einen parlamentarischen
Vorstoss für die Streichung des Antirassismusgesetzes an, den die Fraktion dann
allerdings erst Anfang 2005 einreichte. 22

MOTION
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab im Dezember sein weiteres Vorgehen bei der Schaffung von
griffigeren rechtlichen Mitteln zur Bekämpfung von Rassismus und Gewaltpropaganda
bekannt. Da die Einführung der Strafbarkeit der Zugehörigkeit zu
rassendiskriminierenden Vereinigungen in der Vernehmlassung keine Mehrheit
gefunden habe, werde man sich auf ein Verbot der öffentlichen Verwendung von
Symbolen konzentrieren, welche mit Rassismus assoziiert werden, wie etwa
Hakenkreuze oder SS-Zeichen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2004
HANS HIRTER

Im Bestreben, griffigere rechtliche Mittel zur Bekämpfung von Rassismus und
Gewaltpropaganda zu schaffen, nahm die Rechtskommission des Nationalrats das
Anliegen einer Petition der Jugendsession 2003 auf und reichte eine Motion ein für ein
Verbot der öffentlichen Verwendung von Symbolen, welche für extremistische,
gewalttätige oder rassistische Bewegungen stehen (z.B. Hakenkreuz). Im Einverständnis
mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat diese Motion gut. Bundesrat Blocher
erläuterte in diesem Zusammenhang, dass er ein derartiges Verbot nicht wie
ursprünglich geplant zusammen mit den Strafnormen zur Bekämpfung des
Hooliganismus bei Sportveranstaltungen und der Propaganda für Gewalt vorlegen
werde. Letztere seien wegen der in der Schweiz stattfindenden
Fussballeuropameisterschaft 2008 vordringlich. Der Ständerat akzeptierte die Motion
und die Petition in der Folge ebenfalls. 24

MOTION
DATUM: 15.06.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine Motion der SVP für die Abschaffung
der Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus mit 112 zu 62 Stimmen ab.
Neben der fast geschlossenen SVP (4 Gegenstimmen), sprachen sich auch 8 Vertreter
der CVP und 7 der FDP für die SVP-Motion aus. Eine anschliessend eingereichte Motion
Dunant (svp, BS) (Mo. 07.3032) für die Reduktion des Bundesbeitrags an die
Rassismuskommission von rund 180 000 Fr. auf 1 Fr. wurde im Rat bekämpft und
deshalb noch nicht behandelt. 25

MOTION
DATUM: 19.03.2007
HANS HIRTER
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Gegen die Anti-Rassismus-Norm im Strafgesetz (Art. 261bis) wurde nach diversen
parlamentarischen Vorstössen nun auch eine Volksinitiative lanciert. Das von den
Schweizer Demokraten gestartete Begehren mit dem Titel „Für freie
Meinungsäusserung – weg mit dem Maulkorb!“ verlangt, dass keine
Gesetzesbestimmung die Meinungsäusserungsfreiheit im Rahmen der politischen
Auseinandersetzung beschränken darf. Als Übergangsbestimmung postuliert die
Initiative die sofortige Streichung des Anti-Rassismus-Artikels im StGB. Bundesrat
Blocher, der aus seiner Ablehnung dieser Strafnorm nie ein Hehl gemacht hatte, lud im
Mai Experten ein, um über deren Abschaffung oder zumindest Einschränkungen zu
diskutieren. Im Dezember lehnte der Gesamtbundesrat den Antrag Blochers auf die
Ausarbeitung einer Vorlage für eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des
Gesetzesartikels ab. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.12.2007
HANS HIRTER

Im Juli eröffnete das EJPD die Vernehmlassung über ein Verbot der öffentlichen
Verwendung, Verbreitung und der Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen wie
zum Beispiel das Hakenkreuz. Ein solches Verbot hatte der Nationalrat 2005 mit einer
Motion gefordert. Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen
insbesondere Symbole des Nationalsozialismus und auch deren Abwandlungen, die in
rechtsextremen Kreisen als Ersatz verwendet werden. Diese Vorschläge stiessen in der
Konsultation auf breiten Widerstand. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Dagegen sprachen sich auch die FDP, die SVP und die Grünen aus,
während sich CVP und SP nicht zur Vorlage äusserten. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.07.2009
HANS HIRTER

Nachdem der Vorentwurf für ein Verbot der Verwendung von Symbolen, welche
extremistische, zu Gewalt und Rassendiskriminierung aufrufende Bewegungen
verherrlichen, in der Vernehmlassung auf breiten Widerstand gestossen war, beschloss
der Bundesrat im Sommer 2010, auf die vorgeschlagene Ergänzung des
Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes zu verzichten. Wie die Regierung in
einem entsprechenden Bericht darlegte, schliesse sie sich den in der Vernehmlassung
vorgebrachten Argumenten an, dass eine genügend bestimmte Definition der
verbotenen Symbole schwierig wäre und dass ein solches Verbot «keinem dringenden
gesellschaftlichen Bedürfnis» entspreche. Auf der Grundlage dieses Berichts
beantragte sie der Bundesversammlung, die Motion 04.3224, mit der die Forderung
nach dem Verbot eingebracht worden war, abzuschreiben. Die eidgenössischen Räte
kamen diesem Antrag im darauffolgenden Jahr stillschweigend nach und schrieben die
Motion ab. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2011
KARIN FRICK

Die 2007 von den Schweizer Demokraten lancierte Volksinitiative für die Abschaffung
des Antirassismusgesetzes kam nicht zustande. Die nur von der Freiheitspartei und der
PNOS, nicht aber von der SVP unterstützte SD vermochte nicht genügend
Unterschriften zu sammeln. Eine parlamentarische Initiative Hess (sd, BE) zur
ersatzlosen Streichung der Rassismusstrafnorm lehnte der Nationalrat in der
Frühjahrssession ab. Für diese Initiative hatte sich die SVP ausgesprochen. 29

ANDERES
DATUM: 03.02.2012
HANS HIRTER

Wie weit darf Humor gehen? Zu Beginn des Jahres 2014 wurde in den Schweizer Medien
eine moralistisch aufgeladene Humordebatte geführt. Den Auftakt bildeten Italiener-
Witze, die der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät (sp) im Rahmen der
Kulturreihe „Das Zelt“ zum Besten gab und die ihm eine Anzeige wegen Verletzung der
Anti-Rassismus-Strafnorm einhandelten. Es folgten Proteste gegen das Blackfacing von
Birgit Steinegger und Äusserungen über den jüdischen Humor durch Massimo Rocchi.
Im Zentrum stand jeweils die Frage, wo die Linie zwischen Freiheit von
Kulturschaffenden und Rassismus zu ziehen sei. Umstritten waren auch die als
antisemitisch eingestuften, aber dennoch restlos ausverkauften Auftritte des Franzosen
Dieudonné M’bala M‘bala in Nyon. Der Komiker war in Frankreich mit einem
Auftrittsverbot belegt worden. Eine präventive Zensur wurde jedoch von der
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martine Brunschwig
Graf, abgelehnt. Die Anti-Rassimus-Strafnorm sei kein Zensurinstrument und führe
auch nicht zu einem landesweiten Lachverbot. Zudem belegten die Zahlen keine
Zunahme von Klagen gegen Rassismus seit der Einführung der Strafnorm im Jahr
1995. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.01.2014
NADJA ACKERMANN
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Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Rassendiskriminierung vom 21.
März äusserte sich die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) zustimmend
zu den Empfehlungen des UNO-Ausschusses gegen Rassismus (CERD). Dieser hatte der
Schweiz unter anderem empfohlen, eine zivilrechtliche Grundlage gegen rassistische
Diskriminierung zu schaffen sowie Stereotypen und Stigmatisierungen in den Medien zu
bekämpfen. Die EKR will das zwanzigjährige Jubiläum der Rassismusstrafnorm im
kommenden Jahr 2015 zum Anlass nehmen, um eine Sensibilisierungskampagne zu
lancieren. 31

ANDERES
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

Der Hitlergruss stellt keine Verletzung der Anti-Rassismus-Strafnorm dar. Dies
entschied das Bundesgericht in Aufhebung eines Urteils gegen einen Neo-Nazi, der
2010 im Rahmen einer unbewilligten, rechtsextremen Demonstration auf dem Rütli die
Hand zum Hitlergruss erhoben hatte. Nicht die öffentliche Bekennung zum
Nationalsozialismus allein, sondern erst die Verbreitung bzw. die Propaganda
rassendiskriminierender Ideologien erfülle den Tatbestand dieser Strafnorm. Das
Verdikt wurde in rechtsextremen Kreisen gefeiert und sorgte weltweit für Schlagzeilen.
In Reaktion auf das Urteil wollten mehrere Parlamentarier Vorstösse für ein Verbot
rassistischer Symbole einreichen. 32

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.2014
NADJA ACKERMANN

Öffentliche Ordnung

Zu Ausschreitungen und Anschlägen von Rechtsextremen gegen Asylbewerber und
deren Unterkünfte war es zwar bereits in früheren Jahren gekommen, im Berichtsjahr
häuften sie sich aber derart, dass sich auch der Bundesrat und der Nationalrat besorgt
zeigten. Im Nationalrat bot eine Dringliche Interpellation der SP Anlass zur
Auseinandersetzung mit diesen Vorkommnissen. Mit Ausnahme von Dreher (ap, ZH), der
die Debatte zu einer Attacke auf die seiner Meinung nach zu weiche Flüchtlingspolitik
des Bundesrates benutzte, verurteilten sämtliche Votanten diese Anschläge. Der Rat
überwies ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH), welches von der Regierung einen Bericht
über die rechtsextremen Umtriebe fordert. Gegen den Widerstand der Linken überwies
die Volkskammer allerdings auch ein Postulat Steffen (na, ZH), das verlangt, dass dieser
Bericht ebenfalls Aufschluss über linksextreme und religiöse Aktivitäten und
Gruppierungen geben soll. Im Sinne einer Präzisierung wurde schliesslich noch ein
Postulat Reimann (svp, AG) gutgeheissen, das einen Bericht über alle gewalttätigen
politischen Gruppen wünscht. 33

POSTULAT
DATUM: 15.12.1989
HANS HIRTER

Eine Motion des Genfer Sozialdemokraten Ziegler, welche ein Verbot der Patriotischen
Front verlangte, wurde im Nationalrat mit 70 zu 14 Stimmen abgelehnt. Sowohl
Angehörige der Linken (Bodenmann sp, VS) und der Grünen (Meier gp, ZH) als auch der
Rechten (Eggly lp, GE) hatten sich zwar für strenge strafrechtliche Sanktionen, aber
gegen politische Verbote ausgesprochen. Die gewalttätigen Aktionen dieser
«Patriotischen Front» aus den Vorjahren fanden 1990 ihre ersten gerichtlichen
Nachspiele. Ein Hauptangeklagter wurde vom Zuger Strafgericht zu 15 Monaten
unbedingter Gefängnisstrafe, fünf weitere zu bedingten Strafen zwischen 4 und 15
Monaten verurteilt. In einem anderen Verfahren wurde in Zürich der Wortführer dieser
Gruppe, Marcel Strebel, wegen wiederholter rassistischer Beschimpfung einer farbigen
Frau zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt. 34

MOTION
DATUM: 06.03.1990
HANS HIRTER

Die grösste politische Demonstration fand auch dieses Jahr in der Bundesstadt statt:
gut 30'000 Personen demonstrierten gegen die von der PUK aufgedeckten Aktivitäten
der Bundesanwaltschaft. Rund 20'000 Beteiligte zählte eine von den Gewerkschaften
ebenfalls in Bern organisierte Demonstration von Gastarbeitern für ein soziales Europa.
Die drittgrösste Kundgebung fand in Genf statt, wo etwa 10'000 Bauern aus der
Schweiz, Frankreich und Deutschland vor dem GATT-Gebäude gegen die Verhandlungen
im Rahmen der Uruguay-Runde protestierten; bereits eine Woche zuvor waren in Bern
7'000 Landwirte zum selben Thema auf die Strasse gegangen. Sehr aktiv waren
wiederum die Albaner aus dem jugoslawischen Kosovo: bei ihren grössten
Demonstrationen vermochten sie in Genf, Bern und Zürich jeweils mehr als 8'000
Personen zu mobilisieren. Bei den insgesamt 26 von uns verzeichneten
Demonstrationen mit mehr als 1'000 Beteiligten (1989: 22) dominierten auch im
Berichtsjahr die Proteste gegen Zustände im Ausland. Achtmal ging es um Kosovo,
einmal um die Türkei. Eher ungewöhnlich war, dass rund 6000 Katholiken in Chur auf

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.1990
HANS HIRTER
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die Strasse gingen, um ihren Protest gegen Bischof Haas auszudrücken. In geografischer
Hinsicht konzentrierten sich die Grossdemonstrationen auf die Städte Genf (8), Bern (6)
und Zürich (4).

In folgender Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai,
welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen Ostermärsche der Pazifisten im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet
nicht erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden, unterteilt nach
Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und Thema:

Genf:  5.2. (1'500 / Kosovo), 5.3. (5'000 / Kosovo), 26.3. (1'000 / gegen Rassismus), 18.5.
(1'500 / gegen Antisemitismus), 21.5. (9'000 / Kosovo), 28.5. (2'000 / Kosovo), 11.10.
(5'000 / Staatsangestellte für Teuerungsausgleich), 14.11. (10'000 / Bauern);
Bern: 2.4. (8'000 / Kosovo), 5.3. (30'000 / Fichen), 30.4. (3'000 / AKW), (3'000 /
Kosovo), 17.9. (20'000 / GBH, ausländische Gewerkschafter), 10.11. (7000 /Bauern);
Zürich: 12.3. (2'000 / Kosovo), 31.7. (1'500 / Asylpolitik), 3.9. (8'000 / Kosovo), 10.12.
(1'000 / Wohnen);
Lausanne: 9.4. (2'000 / Wohnen), 10.9. (8'000 / Türkei);
Chur: 18.6. (6'000 / Bischof Haas);
Gossau/SG: 25.6. (3'000 / gegen Waffenplatz);
St. Gallen: 19.3. (1'500 / gegen Waffenplatz), 21.5. (1'000 / für Waffenplatz);
Kreuzlingen/TG: 2.4. (1'500 / Türken, für Abschaffung der Visumspflicht);
Thierrens/VD: 12.3. (1'000 / gegen PTT-Antenne). 35

Im Berichtsjahr nahm die Zahl der Brand- und Sprengstoffanschläge gegen
Unterkünfte von Asylsuchenden nochmals zu. Der Wortführer der rechtsextremen
«Patriotischen Front», Marcel Strebel, konnte bei den Nationalratswahlen im Kanton
Schwyz einen überraschenden Erfolg verbuchen. Seine «Partei der Zukunft» erreichte
einen Stimmenanteil von 6,4%. Weniger erfolgreich verlief Strebels Auseinandersetzung
mit der Justiz. Das Zürcher Obergericht bestätigte das im Vorjahr gegen ihn
ausgesprochene Urteil von einem Monat unbedingt wegen rassistischer
Beschimpfung. 36

ANDERES
DATUM: 26.10.1991
HANS HIRTER

Die grösste politische Demonstration fand 1991 am Frauenstreiktag vom 14. Juni statt.
Mehrere zehntausend Frauen gingen an diesem Tag in vielen Orten der Schweiz auf die
Strasse; am besten besucht war die Kundgebung in Zürich mit rund 10'000
Demonstrantinnen. Die grösste Kundgebung an einem Ort war allerdings die nationale
Demonstration gegen den Golfkrieg vom 26. Januar in Bern mit 15'000 Teilnehmenden.
Der Golfkrieg war denn auch dominierendes Thema bei den insgesamt 29 (inkl. sechs
Kundgebungen zum Frauenstreik, 1990: 26) von uns verzeichneten Demonstrationen mit
1'000 und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen – davon eine aus Protest gegen
die Bombardierung Israels durch den Irak – fanden aus diesem Anlass statt.
Zweithäufigstes Thema war der Bürgerkrieg in Jugoslawien: viermal waren es Kroaten, je
einmal Albaner aus Kosovo bzw. Serben, welche für ihre Sache Grosskundgebungen
durchführten. Zweimal in Bern und je einmal in Zürich und Freiburg versammelten sich
mehr als tausend Staatsangestellte, um gegen Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Nichtgewährung des vollen Teuerungsausgleichs
zu protestieren. Rund zwei Drittel dieser grossen Kundgebungen wurden in den Städten
Bern und Zürich durchgeführt (je neun).

In dieser Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai,
welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen Ostermärsche der Pazifisten im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet
nicht erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden, unterteilt nach
Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und Thema:

Bern: 15.1. (3'000 / Golfkrieg), 16.1. (2'500 / Golf), 28.1. (15'000 / Golf), 29.4. (1'000 /
Kurden im Irak), 27.5. (2'000 / Kroaten), 30.9. (1'500 / Serben), 12.9. (1'000 /
Staatsangestellte), 1.11. (6'000 / Staatsangestellte);
Zürich: 18.1. (1'000/ Golf), 21.1. (2'000 / Golf), 28.1. (2'000 / Kroaten), 4.2. (1'500 / Golf,
Israel), 1.7. (2'500 / Kroaten und Slowenen), 9.12. (1'000/ Kroaten), 12.12. (1'500 /
Staatsangestellte), 23.12. (1'500 / gegen Rassismus);
Genf: 14.1. (6'000 / Golf), 21.1. (5'000 / Golf), 7.10. (2'000 / Kosovo-Albaner);
Basel: 18.1. (1'500 / Golf), 21.1. (6'000 / Golf);

ANDERES
DATUM: 23.12.1991
HANS HIRTER
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Freiburg: 22.11. (2'000 / Staatsangestellte);
Lausanne: 16.1. (1'500 / Golf).

Aktionen zum Frauenstreiktag fanden an unzähligen Orten statt. Eigentliche
Demonstrationen mit mehr als 1'000 Teilnehmerinnen wurden gemeldet aus: Zürich
(10'000), Genf (6'000), Aargau (4'000), Basel (3'000), Winterthur (2'000) und Bern
(1'500). 37

Im März konnte der Bundesrat den 1989 vom Parlament in Auftrag gegebenen
Extremismusbericht veröffentlichen. In einem ersten Teil gibt der Bericht einen
Überblick über extremistische Bestrebungen. In seiner Gesamtbeurteilung hält der
Bundesrat fest, dass es in der Schweiz zur Zeit keinen gravierenden politischen
Extremismus gibt, der die innere Sicherheit gefährden würde. Hingegen haben im
untersuchten Zeitraum die kriminellen Aktionen mit rechtsradikalem und rassistischem
Hintergrund eindeutig zugenommen. Ebenfalls häufiger als früher kam es gemäss
diesem Bericht zu politisch motivierten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
einzelnen Ausländergruppen, namentlich aus dem Iran, der Türkei und dem ehemaligen
Jugoslawien. Der zweite Teil listet die Manifestationen extremistischer Gewalttätigkeit
auf, wie sie die Polizei im Zeitraum 1989-91 registriert hat. Dabei werden nicht nur die
Gewalttaten mit erwiesener oder vermuteter rechtsradikaler Täterschaft aufgelistet,
sondern auch die bestehenden extremistischen Organisationen übersichtsmässig
dargestellt. Der Nationalrat nahm den Bericht als Erstrat zur Kenntnis; ein auch von
Abgeordneten der Liberalen getragener Rückweisungsantrag Scherrer (ap, BE), der dem
Bericht Einseitigkeit vorwarf und bemängelte, dass er extremistische Aktionen von
Umweltschützern (z.B. Strassensperren) nicht erwähne, fand keine Zustimmung. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Die Welle der fremdenfeindlichen Aktionen ist im Berichtsjahr deutlich abgeflaut.
Nach Angaben des EJPD wurden 42 Ereignisse mit tatsächlichem oder vermutetem
fremdenfeindlichem Hintergrund registriert. Bei rund der Hälfte davon handelte es sich
um Sachbeschädigungen oder Schmierereien an Flüchtlingsunterkünften, in 15 Fällen
kam es zu Brandstiftungen resp. Brandstiftungsversuchen, je zwei Anschläge wurden
mit Schusswaffen resp. mit Feuerwerkskörpern durchgeführt. Der ehemalige Anführer
der rechtsextremen Patriotischen Front, Marcel Strebel, stand erneut vor Gericht. Das
Bezirksgericht Schwyz verurteilte ihn wegen Landfriedensbruchs zu zwanzig Tagen
Gefängnis, wobei er diese Strafe nicht absitzen muss, sondern sich einer ambulanten
psychiatrischen Behandlung zu unterziehen hat. Nach Angaben von BR Koller waren
aber bei weitem nicht alle Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte fremdenfeindlich
motiviert; von den aufgeklärten Vorfällen des Vorjahres waren mehr als ein Drittel von
Asylbewerbern selbst begangen worden. 39

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.1992
HANS HIRTER

Die grössten politischen Demonstrationen führten im Berichtsjahr die Landwirte
durch: am 9. Januar protestierten an drei Orten insgesamt 31'000 Bauern (15'000 in
Bern, 10'000 in Weinfelden/TG und 6'000 in Luzern) gegen die GATT-Verhandlungen.
Gut besucht waren auch die am 10. Dezember vor allem von Frauen durchgeführten
Protestaktionen gegen die sexuelle Gewalt im Krieg in Bosnien. Die kriegerischen
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien waren denn auch das häufigste
Thema bei den insgesamt 40 (1991: 30) von uns verzeichneten Kundgebungen mit 1'000
und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen fanden zu diesem Anlass statt (inkl.
eine Demonstration von Griechen gegen die Anerkennung der neuen Republik
Mazedonien und eine von Serben gegen die Berichterstattung in den
deutschsprachigen Medien). Am zweithäufigsten waren Grossdemonstrationen gegen
die Fremdenfeindlichkeit bzw. gegen eine Verschlechterungen der Arbeitsverhältnisse
(je sieben). Letztere fanden vorwiegend in der französischsprachigen Schweiz statt,
während sich die Kundgebungen gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen den Krieg in
Bosnien auf die Deutschschweiz konzentrierten. Mehr als die Hälfte der
Grossdemonstrationen wurden in den Städten Zürich und Bern durchgeführt (elf resp.
zehn), wovon in Zürich deren sechs von in der Schweiz ansässigen Ausländern
organisiert wurden. Bei diesen Grossanlässen kam es lediglich an der
Bauerndemonstration in Bern zu Aùsschreitungen und Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Viel häufiger waren derartige Vorkommnissen jedoch bei den kleineren
Demonstrationen im Zusammenhang mit der Räumung von besetzten Häusern (v.a. in
Zürich und Genf) und mit Blockierungen des motorisierten Privatverkehrs (v.a. in
Zürich).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1992
HANS HIRTER
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In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen – allerdings nur noch schwach besuchten – Ostermärsche der Pazifisten
im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet nicht erfasst. Demonstrationen mit 1000 und
mehr Teilnehmenden, unterteilt nach Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und
Thema:

Basel: 23.10. (5'000 / Gewerkschafter), 11.12. (2'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien);
Bern: 10.1. (15'000 / Bauern gegen Gatt), 24.2. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit),
23.3. (6'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 30.3. (1'500 / für liberale Drogenpolitik),
6.7. (6'000 / ausländische Bauarbeiter; Pensionskassen im EWR), 21.9. (2'000 / AKW
Mühleberg), 27.9. (3'000 / Krieg in Bosnien), 27.11. (1'000 / Krieg in Bosnien), 11.12.
(5'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien), 21.12. (6'000 / Jugend für europäische
Integration);
Erstfeld/UR: 30.11. (2'000 / Eisenbahner);
Genf: 3.2. (2'000 / Kosovo-Albaner); 20.2. (3'000 / Staatsangestellte), 12.3. (5'000 /
Staatsangestellte), 23.10. (1'500 / Mittelschüler), 6.11. (2'000 / Bauunternehmer), 9.12.
(8'000 / Gewerkschafter), 18.12. (1'000 / Staatsangestellte);
La Chaux-de-Fonds: 27.4. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 19.12. (1'500 / für
europäische Integration);
Lausanne: 18.1. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 9.10. (1'000 / Staatsangestellte);
Luzern: 10.1. (6'000 / Bauern gegen Gatt), LNN, 11.12. (1'500 / Frauen gegen Krieg in
Bosnien);
Schaffhausen: 28.12. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
St. Gallen: 23.3. (1'200 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
Weinfelden/TG: 10.1. (10'000 / Bauern gegen Gatt);
Zürich: 23.3. (1'500 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 10.2. (2'000 / Serben gegen
Medien), 2.3. (1'500 / Schliessung Kanzlei-Zentrum), 23.3. (1'000 / Schliessung Kanzlei-
Zentrum), 30.3. (2'000 / Kurden gegen Türkei), 11.5. (1'000 / Griechen gegen
Mazedonien), 25.5. (2'000 / Kroaten und Bosnier), 12.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei),
23.10 (3'000 / Gewerkschafter), 26.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei), 11.12. (5'000 /
Frauen gegen Krieg in Bosnien).

Nachtrag zu 1991: Zürich: NZZ, 3.1.92 (3'000 / Schliessung Kanzlei-Zentrum). 40

Die öffentlichen Auftritte von Anhängern rechtsradikaler und faschistischer Ideen
häuften sich. Bereits in seinem Staatsschutzbericht für 1999 hatte das EJPD
zunehmende Aktivitäten der gewaltbereiten rechtsextremen Szene konstatiert. Die
Anzahl der dazugehörenden Personen wurde auf 6-700 geschätzt. Nicht zuletzt dank
dem Internet seien diese im entsprechenden internationalen Umfeld gut verankert. Für
grosses Aufsehen sorgte das Erscheinen von ca. 100 rechtsextremen Skinheads an der
Bundesfeier zum 1. August auf dem Rütli, wo sie die Rede von Bundesrat Villiger mit
Zwischenrufen störten. Im Nationalrat führten Interpellationen der Fraktionen der SP,
der CVP und der Grünen, welche sich nach Massnahmen gegen den Rechtsradikalismus
erkundigten, zu einer angeregten Diskussion. Der Bundesrat hielt fest, dass Rassismus
und anderes intolerantes Verhalten bekämpft werden müssen. Auf internationaler
Ebene seien neue Massnahmen zur Verhinderung der grenzüberschreitenden
Propagierung derartiger Ideen namentlich via Internet erforderlich. Die Gefahr, welche
von diesen Gruppierungen ausgehe, schätze er in Übereinstimmung mit dem
Staatsschutzbericht momentan aber nicht als gross ein. Sie seien jedoch unter
Beobachtung der Bundespolizei, und Verstösse gegen einschlägige Gesetze (v.a.
Antirassismusnorm) würden selbstverständlich geahndet. 41

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER
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Kriminalität

In der Kampagne zur Volksabstimmung tauchten kaum neue Argumente auf. Für die
Befürworter handelte es sich um notwendige Massnahmen zur besseren Durchsetzung
des Vollzugs der pro Jahr rund 20'000 Ausweisungsbeschlüsse und gegen den
Missbrauch des Asylrechts durch Kleinkriminelle. Für die Gegner stellten die
Zwangsmassnahmen eine Diskriminierung von Ausländern und ein untaugliches Mittel
zur Bekämpfung des Drogenhandels dar; in der Westschweiz wurde in diesem
Zusammenhang betont, dass es nicht angehe, wegen der zu liberalen Zürcher
Drogenpolitik nationales Ausnahmerecht einzuführen. Die Auseinandersetzung wurde,
zumindest am Anfang, von den Gegnern zum Teil sehr emotional und gehässig geführt.
So warfen sie der Parlamentsmehrheit und dem Bundesrat vor, mit den Massnahmen
den Rassismus zu fördern und, nach dem Vorbild der faschistischen Diktatoren Hitler
und Mussolini, die Disziplinierung und Ausschaltung unbequemer Menschen
anzustreben. SP-Nationalrat Rechsteiner (SG) sprach im Pressedienst seiner Partei von
einem «braunen Blick-Gesetz». Zu der von der SP und den Hilfswerken befürchteten
Stimmungsmache gegen Ausländer kam es hingegen nicht; sowohl die SD als auch die FP
traten praktisch nicht in Erscheinung. Alle Parteien ausser der SP, der GP und der PdA
empfahlen die Ja-Parole; nur in Genf, wo auch namhafte Juristen heftige Kritik an den
neuen Massnahmen übten, kam es – bei der LP – zu einer abweichenden Parole einer
Kantonalsektion. Gegen die Massnahmen sprach sich auch die katholische
Bischofskonferenz aus, welche befürchtete, dass damit das Misstrauen gegen Ausländer
geschürt würde; die Leitung der evangelischen Kirche verzichtete dagegen auf eine
Stellungnahme.

In der Volksabstimmung vom 4. Dezember stimmten knapp 73 Prozent für die
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Am deutlichsten fiel das Ja in der
Nordostschweiz (inkl. Zürich) aus. In den ländlichen Gebieten der Innerschweiz und in
der Westschweiz war die Skepsis grösser; am knappsten war die Zustimmung in Genf
(52.3 Prozent), wo sich mit Ausnahme der FDP alle Parteien für ein Nein eingesetzt
hatten.

Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
Abstimmung vom 4. Dezember 1994

Beteiligung: 43.8%
Ja: 1'435'040 (72.9%)
Nein: 533'297 (27.1%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP (1*), FP, LdU, EVP, SD, Lega, EDU; Vorort, SGV,
Angestelltenverbände.
– Nein: SP, GP, PdA; SGB, CNG, Caritas, HEKS und andere Hilfswerke.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse über das Stimmverhalten ergab, dass die Sympathisanten der drei
bürgerlichen Bundesratsparteien sehr deutlich zugestimmt hatten, während sich bei
der Anhängerschaft der SP die Ja- und Nein-Stimmen die Waage hielten. Sämtliche
soziale Gruppen sprachen sich für die Zwangsmassnahmen aus; bei Frauen, jüngeren
Stimmberechtigten und Bewohnern von städtischen Agglomerationen fiel diese
Unterstützung aber unterdurchschnittlich aus. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.1994
HANS HIRTER

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER
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Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 43

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Im November hat der Bundesrat die Gesamterneuerungswahlen der
ausserparlamentarischen Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen)
vorgenommen. Seit 2009 obliegt die Wahl der Mitglieder dieser Gremien dem
Bundesratskollegium. Die Amtsperiode der meisten Kommissionen endete am 31.
Dezember 2011 und die Regierung hatte so rund 1'700 Mitglieder neu zu bestimmen.
Gleichzeitig hat der Bundesrat, aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung
der Aufgaben und Zusammensetzung dieser Kommissionen, deren Zahl von 138 auf neu
119 verkleinert. Die parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU), die eine adäquate
Vertretung von Parteien in diesen Fachgremien verlangt hätte, wurde von der grossen
Kammer mit 98 zu 73 Stimmen abgelehnt. Insbesondere die SVP hatte die Initiative
unterstützt, da sie befürchtete, dass Kommissionen, die politisch brisante Themen zu
bearbeiten hatten – die SVP verwies auf die Rassismuskommission – nicht objektiv
agierten. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2011
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Aufgrund eines Gesuchs der Bezirksanwaltschaft Zürich, welche gegen Nationalrat
Blocher (svp, ZH) ein Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Verbot der
Rassendiskriminierung durchführen wollte, musste sich das Parlament mit der
Aufhebung von Blochers Immunität befassen. Anlass der Klage war eine Rede Blochers
von 1997, in welcher er das Vorgehen von internationalen jüdischen Organisationen im
Streit um die nachrichtenlosen Konten bei Schweizer Banken kritisiert hatte. Die
Mehrheit der Rechtskommission plädierte auf Ablehnung des Gesuchs, da Blocher
seine Ansprache in seiner Funktion als Politiker gehalten habe und – in einer
summarischen Beurteilung – der monierte Tatbestand des Antisemitismus nicht
gegeben sei. Gegen den Widerstand der SP, welche die Äusserungen Blochers als klar
antisemitisch taxierte und deshalb die Immunität aufheben wollte, folgte der Rat seiner
Kommission und lehnte das Gesuch der Bezirksanwaltschaft ab. Der Ständerat schloss
sich diesem Entscheid diskussionslos an. 45

ANDERES
DATUM: 11.12.2001
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Tribunal fédéral a rejeté l’ultime recours du président du Parti des travailleurs turcs,
Dogu Perinçek. Ce dernier avait en effet été condamné par le Tribunal de police de
Lausanne (jugement confirmé ensuite par la Cour de cassation pénale du canton de
Vaud) pour discrimination raciale, selon l’art. 261bis du Code pénal (norme pénale anti-
raciste) après avoir nié publiquement à trois reprises l’existence du génocide arménien.
Il s’agit de fait du premier cas mondial de reconnaissance du génocide arménien par
une Cour suprême d’un Etat. 46

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.12.2007
ELIE BURGOS
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Les écarts de langage que s’était autorisé un commandant de compagnie en 1998 ne
sont pas punissables selon le droit pénal a décidé la justice militaire. Lors d’un
exercice, celui-ci s’était fait appeler Milosevic et la mission fictive de la troupe
consistait à empêcher des Albanais du Kosovo d’entrer sur territoire suisse. Par ailleurs,
la presse a en général salué la publication du rapport sur l’extrémisme dans l’armée,
mettant toutefois en garde contre une certaine xénophobie latente. 47

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.01.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Angesichts der fremdenfeindlichen Tendenzen, die sich primär in verbalen, nicht selten
aber auch in handgreiflichen Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte oder einzelne
Asylbewerber äusserten, begann das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) Ende Jahr, die
Opportunität einer landesweiten Anti-Rassismus-Kampagne abzuklären. Das Zuger
Stadtparlament ging hier bereits voran und überwies, gegen den Willen der
Stadtregierung, eine Motion der Sozialistisch-Grünen Alternative, welche die
Durchführung einer Informationskampagne verlangte mit dem Ziel, den Fremdenhass
abzubauen und Einheimische, Immigrantinnen und Immigranten sowie Asylsuchende
einander näherzubringen. In die gleiche Richtung zielte auch die Kampagne der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV), die unter dem Motto
"Mach mit! Gib dem Rassismus keine Chance!" Jugendliche und Erwachsene aufrief,
sich in ihrem Umfeld für eine Gesellschaft einzusetzen, die alle Menschen achtet. 48

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.03.1990
MARIANNE BENTELI

Umfragen belegten, dass sich das Klima in der Schweiz gegenüber AusländerInnen in
den letzten Jahren markant verschlechtert hat. Über 90% der Befragten vertraten die
Ansicht, der Ausländeranteil dürfe nicht mehr weiter ansteigen. Während 1980 noch 61
% die Anwesenheit der Ausländer als eher positiv erlebten, waren es im Berichtsjahr
nur noch 41%. Deutschschweizer, ältere Menschen und Jugendliche erwiesen sich als
besonders wenig offen für Menschen aus anderen Kulturkreisen. 61% – gegenüber 53%
im Vorjahr – erachteten die Anzahl der Asylbewerber als untragbar, wobei hier
Personen zwischen 55 und 74 Jahren und Arbeiter besonders empfindlich reagierten. n
einer weiteren Umfrage zeigte sich, dass 42% der befragten Personen die Anzahl der in
der Schweiz lebenden Flüchtlinge überschätzte. Ausserdem kam eine Studie der
Universität Zürich zum Schluss, dass steigende Ausländerzahlen weder ein notwendiger
noch ein hinreichender Erklärungsgrund für Fremdenfeindlichkeit sind, und dass
vielmehr die periodisch wiederkehrenden Identitätskrisen moderner Gesellschaften zu
Phasen von Überfremdungsängsten führen 49

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 17.04.1990
MARIANNE BENTELI

Die lauten fremdenfeindlichen Töne verdeckten etwas die Sicht darauf, dass sich auch
immer mehr Schweizer mit den Flüchtlingen solidarisieren. In mehreren Ortschaften
und Kantonen entstanden Gruppen, die sich — zum Teil mit Erfolg — gegen die
Ausschaffung von Einzelpersonen oder Familien zur Wehr setzten. So begründeten etwa
zwei Frauen im Kanton Bern ihren Entschluss, einem abgewiesenen Kurdenehepaar
Unterschlupf zu gewähren, mit Widerstand gegen Willkür — und wurden vor Gericht
freigesprochen. 50

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.06.1990
MARIANNE BENTELI

Trotz steigender Fremdenfeindlichkeit kam die von einer Splittergruppe der SD
lancierte Volksinitiative "gegen die Masseneinwanderung von Ausländern und
Asylanten" nicht zustande. Den Hauptgrund sahen die Initianten in der abwartenden
bis ablehnenden Haltung ihrer Partei, welche anfangs Jahr eine eigene Volksinitiative
"für eine vernünftige Asylpolitik" lancierte. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.01.1991
MARIANNE BENTELI
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Unterschiedlicher Erfolg war einer Anti-Rassismus-Kampagne der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) beschieden. Während die unter dem
Motto "Gib dem Rassismus keine Chance" durchgeführten Anlässe auf reges Interesse
stiessen, harzte es bei der Unterschriftensammlung für eine entsprechende Petition.
Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (EKJ), welche in ihrem ersten
Teilbericht zur Situation der Jugendlichen in der Schweiz unter anderem den Rassismus
untersuchte, kam zum Schluss, dass für verunsicherte Jugendliche das rechtsextreme
Angebot mit seinen einfachen Erklärungen politischer Vorgänge sehr attraktiv sein kann.
Die Vermittlung negativ formulierter Werte (Antirassismus) genügt hier nach Ansicht der
EKJ nicht mehr, nötig wären neben verbesserter Information vielmehr positive Ansätze,
so etwa der alltägliche Umgang mit Demokratie, gelebter Solidarität und Toleranz. Die
EKJ regte deshalb die Durchführung einer Rassismuspräventionskampagne an, die
ähnlich breit angelegt sein müsste wie jene zum Thema Aids. 52

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.08.1991
MARIANNE BENTELI

Nach einer Serie von Anschlägen auf Asylbewerberunterkünfte verurteilte der
Vorsteher des EJPD im Namen des Bundesrates diese kriminellen Handlungen und
erklärte, dass er mit grosser Sorge die zunehmende Gewalt gegen Asylbewerber
verfolge. Da er aber gleichzeitig erklärte, Verständnis für das Unbehagen zu haben, das
die zunehmende Immigration in der Bevölkerung auslöse, musste er sich – wie viele
andere Behördenmitglieder und Politiker – vorwerfen lassen, mit der immer wieder
praktizierten Unterscheidung zwischen "echten" und "unechten" Flüchtlingen und der
Schaffung des Begriffs der "Wirtschaftsflüchtlinge" Öl ins Feuer zu giessen und so bei
aller humanitärer Beteuerungen mitverantwortlich für den zunehmenden Fremdenhass
zu sein. 53

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.1991
MARIANNE BENTELI

Die SVP des Kantons Zürichs beschloss ebenfalls, eine eidgenössische Volksinitiative
gegen die illegale Einwanderung zu lancieren. Danach soll auf Asylgesuche von illegal
Eingereisten – zur Zeit rund 90% – nicht eingetreten werden; Asylbewerber sollen
zudem kein Geld mehr in ihre Heimat schicken dürfen. Der Vorstoss wurde damit
begründet, dass Bundesrat und Parlament offensichtlich nicht im Stande seien, gegen
den zunehmenden Asylmissbrauch einzuschreiten. Vor allem die Bündner SVP
distanzierte sich von der Initiative ihrer Zürcher Parteikollegen Die Zürcher brachten
damit die nationale Partei in Zugzwang; anfangs November kündigte der SVP-
Zentralvorstand an, er werde der Delegiertenversammlung vom Januar 1992 eine
modifizierte, für alle Kantonalsektionen akzeptable Initiative vorlegen. 54

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Gewalt gegen Asylsuchende hat in den letzten vier Jahren massiv zugenommen.
Von 1989 bis 1991 registrierte die Bundesanwaltschaft über 200 fremdenfeindliche oder
vermutlich xenophob motivierte Gewalttaten, 90 allein 1991. Dabei handelte es sich in
erster Linie um Übergriffe auf Asylunterkünfte (fast die Hälfte der Fälle). Die meisten
von ihnen blieben unaufgeklärt. Aber auch dort, wo es zu keiner direkten
Gewaltanwendung kommt, fühlen sich die Asylsuchenden und ihre Betreuer in
zunehmendem Mass verängstigt und bedroht. 55

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1991
MARIANNE BENTELI

Aus Anlass des internationalen Tags der UNO gegen Rassismus demonstrierten rund
6000 Menschen in Bern gegen die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz.
Dazu aufgerufen hatten unter anderem die Schweizerische Flüchtlingshilfe, die drei
Landeskirchen, zahlreiche Hilfswerke, asyl- und entwicklungspolitische Organisationen,
die grossen gewerkschaftlichen Dachverbände (SBG und CNG), der Schweizerische
Friedensrat, die politischen Parteien CVP, LdU, SP, GP und GB sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV). Letztere war auch die treibende Kraft
bei der Gründung eines "Forums gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit", dessen
Plattform in einem ersten Schritt von knapp 30 Organisationen unterzeichnet wurde. 56

ANDERES
DATUM: 23.03.1992
MARIANNE BENTELI
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Wie die Wiederholung einer 1989 durchgeführten Umfrage ergab, stossen die
Ausländer in der Schweiz auf wachsende Ablehnung. Vorwiegend aus wirtschaftlichen
Gründen sprach sich eine (tendenziell abnehmende) Mehrheit zwar nach wie vor für die
Anwesenheit von Ausländern in der Schweiz aus. Dennoch waren zwei Drittel mit der
Aussage einverstanden, neu zuziehende Ausländer sollten nur noch in Ausnahmefällen
Arbeitsbewilligungen erhalten (1989: 57%). Gewachsen ist auch der Ruf nach Politikern,
die Überfremdungsängste thematisieren (68% gegenüber 56%). Trotzdem hat die
Sympathie für Parteien, die klar gegen Überfremdung Stellung nehmen, seit 1989 nur
gerade um 3% zugenommen. Noch deutlicher fielen die neuesten Ergebnisse einer seit
1974 periodisch durchgeführten Umfrage aus. Sie zeigten, dass sich das Misstrauen
gegenüber Ausländern in den letzten Jahren deutlich verstärkt hat. 38% der Befragten
— 8% mehr als 1990 — beurteilten die Rolle der Ausländer als negativ, nur gerade noch
35% (1979: 63%!) waren Ausländern gegenüber wohlwollend eingestellt. Bei den 12%,
welche die Anwesenheit von Ausländern als sehr negativ einstuften, glaubten die
Autoren der Studie einen eigentlichen Fremdenhass ausmachen zu können. Eine dritte
Umfrage schliesslich wies eine praktische Verdoppelung von 14 auf 27% innert
Jahresfrist jenes Personenkreises nach, der Verständnis für Gewalttaten gegen
Asylsuchende zeigt. 57

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 14.04.1992
MARIANNE BENTELI

In seinem Extremismusbericht vertrat der Bundesrat die Auffassung, die
"Alltagstheorie", wonach eine Zunahme des Ausländerbestandes mehr Fremdenhass
nach sich zieht, sei nicht stichhaltig. Vordergründig seien es der Arbeitsplatz, der
Wohnraum oder überhaupt der Wohlstand, die bedroht erschienen. Im Kern aber
würden die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und die damit
verbundenen Umwälzungen der modernen Gesellschaft die Bürgerinnen und Bürger
verunsichern. Der Fremde werde so zum "Sündenbock für eine schwelende soziale und
geistige Krise“.
Auf der anderen Seite sah der Bundesrat aber auch einen direkten Zusammenhang
zwischen der Fremdenfeindlichkeit und dem "unbewältigten Immigrationsproblem".
Die Schnelligkeit, mit der sich die Bevölkerung durchmische und sich in Richtung einer
multikulturellen Gesellschaft bewege, sei für viele Bürgerinnen und Bürger schwer zu
verkraften. Die Regierung erklärte sich bereit, zur Verhinderung und Ahndung von
fremdenfeindlich motivierten Übergriffen die Strafnormen weiter auszubauen. Als
ebenso wichtig erachtete der Bundesrat jedoch die Erziehung zur Toleranz und die
Fähigkeit zu einer geistig-politischen Auseinandersetzung. Er kündigte die Schaffung
einer Eidgenössischen Kommission gegen den Rassismus an, die ein Massnahmenpaket
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erarbeiten soll. 58

BERICHT
DATUM: 24.04.1992
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck rassistischer und fremdenfeindlicher Erscheinungen wurde eine
parlamentarische Gruppe gegründet, die zu einem offenen Verhalten gegenüber
religiösen und ethnischen Minderheiten in der Schweiz beitragen, Angste und
Aggressionen abbauen helfen und durch Information einen Beitrag zur Festigung
humanitärer Werte in der Schweiz leisten will. Den Initianten Zimmerli (svp, BE),
Grendelmeier (ldu, ZH), Couchepin (fdp, VS) und Loeb (fdp, BE) schlossen sich in der
Folge 86 weitere Parlamentarierinnen und Parlamentarier an. Die Gruppe wird von der
Luzerner CVP-Nationalrätin Dormann präsidiert. Im Vorstand sind Parlamentarier der
FDP, SP, SVP, LP sowie des LdU und der Grünen. 59

ANDERES
DATUM: 19.06.1992
MARIANNE BENTELI

Der Sonderberichterstatter der UNO zur Bekämpfung des Rassismus hatte die
Verhältnisse in der Schweiz im Januar 2006 einer Evaluation unterzogen. In seinem
2007 publizierten Bericht kritisierte er, Gesetzgebung und Politik würden Fragen der
Einwanderung und des Asyls einseitig unter dem Sicherheitsaspekt behandeln.
Insbesondere sei das „Leitmotiv des ausländischen Kriminellen“ bei zahlreichen
Abstimmungen immer wieder aufgenommen, in politischen Reden betont und von
manchen Medien verstärkt worden. Dadurch werde es in der kollektiven Gesinnung je
länger je mehr bestimmend. 60

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.03.2007
MARIANNE BENTELI
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Die beiden UNO-Sonderberichterstatter für Rassismus resp. für die Rechte der
Migrantinnen und Migranten äusserten sich in einem Schreiben an den Bundesrat
besorgt über die Kampagne der SVP zur Ausschaffungsinitiative und zu den dabei
verwendeten Plakaten. In seiner Antwort hielt der Bundesrat fest, dass die freie
Meinungsäusserung in einer demokratischen Gesellschaft, insbesondere im Rahmen
politischer Debatten zu schützen sei. Er brachte seinen festen Willen zum Ausdruck, in
der Schweiz keinerlei Form des Rassismus zu dulden, wies jedoch darauf hin, dass in
einem Rechtsstaat die Beurteilung der Frage, ob öffentliche Verlautbarungen unter die
Antirassismus-Strafnorm fallen, grundsätzlich Sache der Justiz und nicht der
politischen Behörden sei. (Zu den Bestrebungen zur Abschaffung oder Einschränkung
der Antirassismus-Strafnorm siehe hier). 61

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.09.2007
MARIANNE BENTELI

Die 2007 von der SD lancierte Volksinitiative für eine Abschaffung des
Antirassismusgesetzes kam nicht zustande. Die nur von der Freiheitspartei und der
PNOS, nicht aber von der SVP unterstützte SD vermochte nicht genügend
Unterschriften zu sammeln. In der Frühjahrssession lehnte der Nationalrat auch eine
parlamentarische Initiative Hess (sd, BE) zur ersatzlosen Streichung der
Rassismusstrafnorm ab. 62

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.02.2009
ANDREA MOSIMANN

Mit einer Ergänzung des schweizerischen Strafgesetzbuches und des
Militärstrafgesetzes möchte der Bundesrat die öffentliche Verwendung, Verbreitung,
Herstellung und Lagerung sowie die Ein- und Ausfuhr von rassistischen Symbolen unter
Strafe stellen. Im Juli schickte er einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung.
Als rassistisch gelten nach den geplanten Bestimmungen insbesondere Symbole des
Nationalsozialismus wie beispielsweise Fahnen mit Hakenkreuz oder „Heil Hitler!“-
Parolen, darüber hinaus aber auch Abwandlungen nationalsozialistischer Symbole, die
in rechtsextremen Kreisen geläufig sind und als Ersatz verwendet werden.
Die Vorschläge des Bundesrats stiessen in der Konsultation auf breiten Widerstand. Die
Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz verlangten vom Bundesrat, auf die
geplanten Änderungen zu verzichten. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz gab zu bedenken, die vorgesehenen Bestimmungen seien nur schwer
anzuwenden. Ebenfalls abgelehnt wurde die Verschärfung der Rassismusstrafnorm von
der FDP, der SVP und den Grünen, während sich CVP und SP nicht zur Vorlage
äusserten. 63

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.07.2009
ANDREA MOSIMANN

Der Bundesrat verzichtete darauf, dem Parlament eine Ergänzung des
Strafgesetzbuches vorzulegen, die jede öffentliche Verwendung rassistischer Symbole
strafbar machen würde. Der Entwurf war in der Vernehmlassung auf Widerstand
gestossen. Etliche Teilnehmer gaben zu bedenken, dass es bei der Anwendung, speziell
etwa bei der Auslegung von Begriffen, zu Schwierigkeiten käme. Sie bemängelten, die
Ausdrücke „rassistische Symbole, insbesondere des Nationalsozialismus oder
Abwandlungen davon“ seien zu wenig bestimmt. Diese Einwände mit Blick auf die Praxis
scheinen für das Justiz- und Polizeidepartement massgeblich gewesen zu sein, um von
der geplanten Gesetzesänderung abzusehen. Die Rassismuskommission und die
Stiftung gegen Rassismus bedauerten diesen Entscheid. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.07.2010
ANDREA MOSIMANN

Der Bundesrat ernannte Nationalrätin Martine Brunschwig Graf (fdp, GE) zur neuen
Präsidentin der eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Sie löst per Anfang
2012 Georg Kreis ab, welcher die Kommission während sechzehn Jahren präsidierte. 65

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.11.2011
ANITA KÄPPELI

Après opposition, le Conseil national a transmis un postulat Naef (ps, ZH) par 109 voix
contre 82. Ce dernier demande un rapport sur le droit à la protection contre la
discrimination. Plus particulièrement, le motionnaire souhaite un examen de l’étendue
de ce droit, des potentiels obstacles à sa mise en œuvre, des avantages et
inconvénients, ainsi qu’une étude des instruments juridiques à disposition pour faire
respecter ce droit. 66

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER
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Une étude commandée par la commission fédérale contre le racisme a mis en lumière
les stéréotypes négatifs et les généralisations abusives dont souffrent les Roms dans les
médias suisses. 67

ANDERES
DATUM: 06.12.2013
EMILIA PASQUIER

L'Initiative populaire pour le renvoi des criminels de sexe masculin a échoué en mai
2016 au stade de la récolte de signatures. Lancée par un comité intitulé "Männer raus!"
(les hommes dehors!), l'initiative offrait un contre-pied volontaire à l'initiative pour le
renvoi des criminels étrangers de l'UDC, dont le texte est repris quasiment à la lettre. Le
comité veut ainsi démontrer le caractère raciste caché de l'initiative UDC qui désigne
comme coupables les hommes étrangers alors que ce sont les hommes dans leur
ensemble qui commettent l'immense majorité des délits en Suisse, comme le dit le
texte de l'initiative Männer raus!, statistiques de l'OFS à l'appui. L'échec de la récolte
de signatures n'est pas reconnu comme tel par Christian Müller, membre du comité
d'initiative, qui déclare à la NZZ avoir avant tout voulu créer le débat et dénoncer le
racisme, le rôle violent des hommes et les stratégies populistes de l'UDC, selon ses
termes. Le comité ne bénéficiant pas des moyens nécessaires pour lancer une initiative
populaire et mener une campagne, la publication du texte dans la feuille fédérale était
déjà un but en soi. 68

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.05.2016
SOPHIE GUIGNARD

Asylpolitik

Ende Dezember lebten 28 787 Ausländerinnen und Ausländer als anerkannte Flüchtlinge
in der Schweiz. 35 836 neue Asylgesuche wurden im Lauf des Berichtsjahres
eingereicht, was gegenüber 1989 einer Zunahme um 47% entspricht. Zusammen mit
den Pendenzen, den humanitären und anderen Bewilligungen sowie der Dunkelziffer
der nach einem negativen Entscheid untergetauchten Asylbewerber ergibt sich so ein
Bestand von knapp 100 000 Personen. Dies entspricht nur gerade rund 1,5% der
gesamten Wohnbevölkerung, was jedoch für eine steigende Anzahl von Schweizerinnen
und Schweizern bereits zuviel ist; immer deutlicher macht sich eine "Boot ist voll"-
Mentalität bemerkbar. Siehe Umfrage zur Fremdenfeindlichkeit. 69

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.01.1991
MARIANNE BENTELI

Kinder- und Jugendpolitik

Die Schweiz beteiligte sich aktiv an der Jugendkampagne des Europarates gegen
Rassismus. Herzstück der knapp einjährigen Veranstaltungsreihe mit dem Titel "alle
anders - alle gleich" waren die von jungen Leuten realisierten Projekte, die vom
Kinowerbespot über ein Spielhappening bis zur Theaterproduktion reichten. Für die
Finanzierung stellte der Bund einen Fonds von 1,2 Mio Fr. zur Verfügung. Das vom
Bundesrat mandatierte nationale Organisationskomitee unter dem Co-Präsidium von
Nationalrat François Loeb (fdp, BE) registrierte rund 1000 Gesuche und unterstützte 56
Projekte mit Beiträgen, wobei es Ziel der Kampagne war, die Botschaft der Toleranz
mittels Sport, Musik und Literatur möglichst spielerisch zu verbreiten, damit sich auch
bisher kaum politisierte Jugendliche angesprochen fühlen konnten. 70

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.05.1995
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Winter 2015/2016 hatte das wohl bekannteste und traditionsreichste Textilerzeugnis
der Schweiz seinen grossen Auftritt auf dem Polit-Catwalk: das Edelweiss-Hemd. Was
eigentlich zur Grundausrüstung der sogenannten „Bösen“ (Schwinger) gehört und gerne
auch von den Schweizer Sennen getragen wird, wurde dank einer Sekundarschule im
zürcherischen Gossau zum Symbol für einen emotionsgeladenen Kampf zwischen
Tradition und Moderne – inklusive des obligaten Rassismusvorwurfes.
Zehn Oberstufenschüler waren laut der Sonntagszeitung am Morgen des 11. Dezembers
2015 in den berühmten blau-weissen Hemden mit aufgesticktem Edelweiss zum
Unterricht erschienen. Sie wollten ihrem Umfeld auf diese Weise zeigen, dass sie
„stolze Schweizer und patriotisch“ seien. Ihre Lehrerin indes konnte dieses Ehrgefühl
nicht mit ihren Schülern teilen und forderte diese dazu auf, sich umziehen zu gehen, da
der vorgeführte Aufzug lediglich rassistisch und ausländerfeindlich sei. Die Schüler

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.12.2015
MELIKE GÖKCE
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verteidigten sich gegen diesen Vorwurf, in dem sie beteuerten, dass sie nichts gegen
Ausländer hätten, sich aber an denjenigen störten, die sich geringschätzig über die
Schweiz äussern würden. Die Lehrerin habe sich im Nachhinein bei den Schülern
entschuldigt und die Angelegenheit geklärt. Nachdem sich auch der Schulleiter von
einem offiziellen Hemdenverbot distanziert hatte, hätte man meinen können, die
Angelegenheit sei erledigt. Der wahre Hund in dieser Geschichte liegt aber, wie so oft,
in der Politik begraben. 
Kurz nachdem die Geschichte publik geworden war, schrien bereits die ersten Politiker
– zumeist aus den Reihen der SVP – „J'accuse!“ und solidarisierten sich demonstrativ
gegen diese Form des „Schweizerhasses“. Scharen von Parlamentariern tauschten
Anzug und Krawatte gegen das Sennenhemd; Lukas Reimann (svp, SG) twitterte sogar:
„Wir lassen uns von ‚Integrierten‘ unsere Traditionen nicht zerstören!“ (Schweiz am
Sonntag) – wohl nicht im Wissen darüber, dass die besagte Tradition kaum 20 Jahre
älter als er selbst ist. Das eigentlich Anstössige an der gesamten Textildiskussion fand
sich wie so oft in der Frage der Gleichstellung: Denn just am Tag des „Edelweiss-Gates“
hatte das Bundesgericht im Fall einer muslimischen Schülerin aus St. Gallen
entschieden, dass sie trotz Einwänden der Schulleitung mit dem Kopftuch zur Schule
gehen darf. 71

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) rief zu mehr Toleranz
gegenüber der muslimischen Bevölkerung auf, die mit 200'000 Personen eine der
wichtigsten Religionsgemeinschaften der Schweiz ist. Insbesondere wurden die
Medien kritisiert, die im Zusammenhang mit Gewalttaten fast immer die Zugehörigkeit
zum Islam betonten, während bei Christen die Konfession meistens nicht erwähnt
werde. Muslime seien wie Christen keine einheitliche ethnische Gruppe, weshalb
Verallgemeinerungen nicht angebracht seien. Die EKR befand, der Entscheid
muslimischer Frauen zum Tragen des Kopftuches in der Öffentlichkeit müsse
respektiert werden und dürfe nicht zu einer Diskriminierung führen; allerdings sprach
sie sich auch dafür aus, dass Frauen in symbolischen Rollen, beispielsweise als
Lehrerinnen an konfessionell neutralen Schulen, darauf verzichten sollten,
herausragende Zeichen religiöser Zugehörigkeit zu tragen. Kritisiert wurde von der ERK
die restriktive Handhabung der Arbeitsbewilligung für muslimische Seelsorger. Die
Schweiz verlangt von den islamischen Vorbetern den Nachweis einer theologischen
Ausbildung sowie eine Zustimmung des Entsendungslandes. Damit soll verhindert
werden, dass fundamentalistische und möglicherweise radikale Splittergruppen in der
Schweiz aktiv werden können. Die ERK möchte hier eine liberalere Haltung, besteht
aber dennoch darauf, dass sich die muslimischen Seelsorger der Integration ihrer
Gläubigen verpflichten. 72

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.01.2000
MARIANNE BENTELI

Medien

Radio und Fernsehen

In seiner Erklärung zu den Jahreszielen 2001 des Bundesrates erwähnte
Bundespräsident Ogi unter anderem die Erarbeitung einer neuen Medienordnung, die
einen leistungsfähigen Service public und mehr Gestaltungsspielraum für private
Initiative gewährleisten soll. In diesem Sinn präsentierte der Bundesrat zu Jahresbeginn
die Leitplanken für die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) von 1991 und
schickte im Dezember einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung.
Die künftige Medienordnung soll strikt zwischen der öffentlich-rechtlichen SRG mit
ihrer Verantwortung für den Service public sowie ihrem Anspruch auf
Empfangsgebühren einerseits und den sich frei auf dem Markt bewegenden, privaten
Anbietern andererseits trennen. Das hiesse Abschied nehmen vom seit 1991 geltenden
Drei-Ebenen-Modell, welches den Markt aufgrund geographischer Kriterien in einen
lokalen, einen sprachregionalen und einen internationalen Sektor aufteilt. Stattdessen
soll mit dem dualen System eine starke SRG mit Service-public-Auftrag und
Gebührenmonopol sowie ein freier Wettbewerb zwischen Privatanbietern gefördert
werden. Der Gesetzesentwurf sieht beim SRG-Radio nicht nur wie bis anhin ein Verbot
der Werbung vor, sondern erteilt dem Bundesrat auch die Kompetenz, ein
Sponsoringverbot für Radio und Fernsehen der SRG zu verordnen. Im weiteren soll die
Untersagung von Werbung für Heilmittel am SRG-Fernsehen weiterhin gelten.
Andererseits stellt die Vorlage eine weitgehende Liberalisierung des Markts für private
Veranstalter in Aussicht, indem die Konzessionspflicht und die Konzessionsabgabe auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

01.01.89 - 01.01.19 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



den Werbeeinnahmen sowie jegliche Service-public-Vepflichtungen für Private
entfallen und die Werbeordnung an das europäische Niveau angepasst wird.
Empfangsgebühren für Privatveranstalter sind dabei nur noch in Sonderfällen
vorgesehen – so für zweisprachige Programme und Privatradios in aufwendig zu
erschliessenden Bergtälern. Für die SRG wie für Private sollen gesetzliche
Bestimmungen hinsichtlich Rassismus und Pornographie sowie ein Werbeverbot in den
Bereichen Alkohol, Religion und Politik gelten – laut Medienminister Leuenberger die
drei grossen Suchtgefahren dieser Welt. Das unmittelbare Echo auf den Entwurf war
kontrovers und spiegelte den Verteilkampf um Konzessionsgelder und
Werbeeinnahmen wider. Die SRG bemängelte die sie betreffenden Einschränkungen als
zu streng – so insbesondere das neu vorgesehene generelle Sponsoring-Verbot, das der
Anstalt Einnahmeverluste von 30 bis 40 Mio Fr. bescheren würde. Kritik wurde auch von
seiten Westschweizer Privatradios laut, die ohne Konzessionsgebühren um ihr
Überleben fürchteten. Die Deutschschweizer Privatsender werteten ihrerseits die
Werbeeinschränkungen bei der SRG als positiv. 73

Presse

Der Presserat stellte in der Kriminalberichterstattung eine Zunahme rassistischer
Vorurteile fest und empfahl, auf die Nationalitätennennung zu verzichten, ausser diese
sei für den Kontext einer Tat relevant. Die Medienschaffenden hätten bei Berichten
über kriminelle Ereignisse besonders darauf zu achten, dass einzelne Gruppierungen
nicht diskriminiert würden. Rassistisch und deshalb zu unterlassen sei die Zuordnung
von negativen Eigenschaften als typisch für die Angehörigen einer Nation, Ethnie oder
Religion. Für einiges Aufsehen sorgte die Rüge des Presserats an die Adresse des
Chefredaktors des Westschweizer Wirtschaftsmagazins „Bilan“. Dieser hatte eine Uhr
im Wert von über Fr. 1000 zum 70% tieferen Fabrikpreis erworben und sich für einen
Foto-Auftritt im Jahresbericht eines Westschweizer Unternehmens ablichten lassen.
Obwohl Medienschaffende durch öffentliche Auftritte das Image ihres Mediums fördern
dürfen, sei es ihnen laut Presserat untersagt, sich zugunsten von Werbung für
Dienstleistungen oder Produkte Dritter einspannen zu lassen. 74

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.07.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Nachdem die Weltwoche schon zu Beginn des Berichtjahres für Negativschlagzeilen im
Rahmen der Berichterstattung zum Fall Hildebrand gesorgt hatte, geriet sie im Juni
wiederum in die Kritik. Unter dem Titel „Die Roma kommen: Raubzüge in der Schweiz“
druckte die Wochenzeitung ein Titelfoto, welches einen Roma-Knaben mit einer Pistole
zeigt. Das Cover löste derart heftige Reaktionen in der Schweiz aus, dass die
Oberstaatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die Weltwoche wegen Verstosses
gegen die Rassismus-Strafnorm eröffnete. Das Verfahren wurde im Verlauf des
Berichtjahrs zwar eingestellt, da der Tatbestand der Rassendiskriminierung nicht erfüllt
war. Trotzdem wurde die Weltwoche vom Schweizer Presserat für ihren Auftritt
gerügt. 75

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 30.10.2012
MÄDER PETRA

Medienpolitische Grundfragen

Im Auftrag der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission untersuchte der
Publizistikwissenschafter Küpfer die Berichterstattung über die Themen Asyl und
Fremdenfeindlichkeit in sechs grossen Deutschschweizer, einer Tessiner und zwei
Westschweizer Tageszeitungen in den Jahren 1991 und 1992. Grundsätzlich kam die
Studie zur Ansicht, dass die Schweizer Tagespresse häufiger für die Position der
Asylbewerber eintrat als dass sie diese als Zielscheibe verbaler Attacken missbraucht
hätte. Am meisten asylbewerberfeindliche Artikel fanden sich im "Blick"; sämtliche
anderen Tageszeitungen seien neutrale und objektive Vermittler. Generell stellte sich
heraus, dass viel mehr fremdenfeindliche Beiträge von der Leserschaft als von der
Redaktion stammen. 76

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.08.1994
EVA MÜLLER
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Neue Medien

Bundespolizei, Provider und betroffene Bundesämter setzten angesichts der
rechtlichen Unsicherheiten, die sich im Zusammenhang mit der Sperrung von
rassistischen und pornographischen Websites ergaben, eine Kontaktgruppe „Zugang
zu strafbaren Inhalten im Internet“ ein. Denn trotz dem 1998 in Kraft getretenen neuen
Medienstrafrecht standen noch zahlreiche Fragen offen. So sollte die Gruppe nach
Lösungen suchen zwischen einer generellen Sperrung gewisser Websites – was einer
staatlichen Vorzensur gleichkäme – und einem Delegieren der Überprüfung
entsprechender Sites an die Provider – was diesen strafrechtliche
Überprüfungssaufgaben auferlegen würde. Besonders umstritten war, ob Provider nur
für Websites verantwortlich sind, die auf ihren Servern abgespeichert werden, oder
auch für solche, zu denen sie nur den Zugang verschaffen. 77

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Aufgrund der Internationalität und Anonymität des weltweiten Datennetzes stellen
illegale Inhalte insbesondere rassistischer und pornographischer Art oder die
Abwicklung krimineller Handlungen über das Internet die Bundesbehörden vor
zahlreiche ungelöste Probleme. Klar schien zu sein, dass diese nicht alleine, sondern
nur im Rahmen einer internationalen Kooperation zu lösen seien. Im Rahmen einer
Holocaust-Gedenkkonferenz in Stockholm rief Bundesrätin Dreifuss zum Kampf gegen
den Rassismus im Internet auf. Mit ihrer Forderung nach internationaler Kooperation
und neuen rechtlichen Instrumenten griff Dreifuss ein kontroverses Thema auf.
Insbesondere die USA, Grossbritannien und Schweden zeigten sich hinsichtlich
Eingriffen in das Internet und andere Medien skeptisch aufgrund ihrer Ablehnung
jeglicher Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit. Dem Bundesamt für
Auswärtige Angelegenheiten (EDA) war es dennoch gelungen die Thematik auf die
Traktandenliste der 2001 in Afrika stattfindenden Weltkonferenz gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenhass und Intoleranz zu setzen. Anlässlich eines
Vorbereitungsseminars zu dieser Konferenz wurde im Februar ein provokatives
Arbeitspapier des Basler Rechtsprofessors David Rosenthal diskutiert, in welchem
dieser betonte, die Ahndung illegaler Inhalte im Internet scheitere entgegen gängiger
Meinung nicht an juristischen oder technischen Problemen als vielmehr am fehlenden
politischen Willen. 78

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 29.03.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In seiner Rede auf der Delegiertenversammlung im Oktober in Sempach (LU) übte
Präsident Pelli scharfe Kritik an Bundesrat Blocher und namentlich an dessen
Infragestellung der Antirassismusstrafnorm. Darüber hinaus machte er dem Schweizer
Fernsehen und besonders der Politiksendung „Arena“ den Vorwurf, Blocher eine
weitgehend unkritische Plattform gegeben zu haben und so dazu beizutragen, dass
wichtigere Themen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrängt würden. Pellis
Rede fand zwar grundsätzliche Zustimmung, er wurde jedoch von einem Teil der
Delegierten dafür kritisiert, dass er sich zu sehr auf die SVP einschiesse und dabei
inhaltliche Anliegen und langfristige politische Zielsetzungen vernachlässige. Ausserdem
beriet die Partei über ein „liberales Konzept einer nachhaltigen Energiepolitik“. Darin
steht eine CO2-arme und möglichst unabhängige Energieversorgung der Schweiz im
Vordergrund. In diesem Sinn spricht sich das Papier für eine weitere Nutzung der
Atomkraft und gegen fossile Brennstoffe aus; die Aargauer Sektion erhielt dabei
Unterstützung für ihre Forderung nach einem zusätzlichen Atomkraftwerk. Parallel dazu
wurde ein starkes Engagement für erneuerbare Energien, vor allem die Geothermik und
die Wasserkraft, gefordert.

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.10.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ
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Im Juli begann die SVP ihre Kampagne für die Ausschaffungsinitiative mit dem so
genannten „Schäfchenplakat“, auf dem zu sehen ist, wie weisse Schafe ein schwarzes
Schaf aus der Schweiz werfen. Die SVP erklärte, mit diesem Motiv wolle sie zeigen, dass
sich ihre Politik allein gegen kriminelle Ausländer richte und nicht gegen Ausländer
generell. Ausserhalb der Partei sorgte das Plakat allerdings weit herum für Empörung.
So richtete sich der UNO-Sonderberichterstatter zu Rassismus, Doudou Diène,
aufgrund des Plakates mit einem kritischen Brief an den Bundesrat. Auf den 1. August
hin verschickte die SVP Unterschriftenbögen für die Ausschaffungsinitiative an alle
Haushalte der Schweiz. Diese Versandaktion wurde von einem anonymen Spender aus
der Romandie finanziert. 79

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.08.2007
SABINE HOHL

Anders als vor vier Jahren war die Medienresonanz auf die Wahlkampagne der SVP
insgesamt gering. Hatten die Schäfchenplakate bei den Wahlen 2007 noch zu einem
riesigen, der Partei zu Gratiswerbung verhelfendem Medienecho geführt, wurden die
Plakate zur Masseneinwanderungsinitiative medial kaum debattiert. Einzige Ausnahme
stellte das so genannte „Schlitzerplakat“ dar, auf dem die Messerattacke eines
Kosovaren auf einen Schweizer als „Folge der unkontrollierten Masseneinwanderung“
dargestellt wurde. Der gewählte Plakattitel „Kosovaren schlitzen Schweizer auf“ musste
auf Druck einiger Medien – zahlreiche weigerten sich, das Inserat überhaupt abzubilden
– in „Kosovare schlitzt Schweizer auf“ geändert werden. Auch die Schweizer
Bischofskonferenz protestierte gegen das Inserat und sprach in einem Communiqué
von „gotteslästerlicher Menschenverachtung“. 80

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.08.2011
MARC BÜHLMANN

Die im Vorjahr auf der Homepage der Kommunalsektion Widen (AG) aufgeschalteten, in
Text verpackten, aber durch Hervorhebung erkennbaren rassistischen Slogans hatten
ein Nachspiel. Wegen der rechtsextremistischen Äusserungen wurden der Präsident
und ein Vorstandsmitglied zu bedingten Geldstrafen verurteilt. 81

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.02.2013
MARC BÜHLMANN

Bei der Lancierung der Ausschaffungsinitiative 2011 hatte ein provokatives Inserat der
SVP-Kampagne die Gemüter erregt. Einige Zeitungen weigerten sich sogar, die Annonce
mit der Unterschrift „Kosovaren schlitzen Schweizer auf!“ abzudrucken. Zwei Kosovaren
aus dem Kanton Zürich erstatteten in der Folge Strafanzeige wegen Verstosses gegen
die Antirassismus-Strafnorm. Die Staatsanwaltschaften der Kantone Zürich und Bern
hatten sich in der Folge über ein Jahr lang über die Zuständigkeit und den
Gerichtsstand gestritten. Das Bundesstrafgericht wies den Fall Bern zu, wo die
Strafuntersuchung allerdings eingestellt wurde. Dagegen führte die Anklage allerdings
erfolgreich Beschwerde. Das Obergericht des Kantons Bern wies die Staatsanwaltschaft
darauf hin, dass der Fall zwingend einem unabhängigen Strafgericht überlassen werden
müsse. Angezeigt wurde schliesslich Toni Brunner, der als Parteipräsident und
Wahlkampfleiter die Verantwortung übernahm. Allerdings wurde die Immunität
Brunners von den zuständigen Parlamentskommissionen geschützt. 82

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.08.2013
MARC BÜHLMANN

Liberale Parteien

Bei den eidgenössischen Abstimmungen lehnte die LP, im Gegensatz zur FDP, zwei der
drei Verkehrsabgabe-Vorlagen ab (bei der Vignette beschloss sie Stimmfreigabe) und
sie stimmte wie die SVP gegen den Kulturförderungsartikel. Dem Antirassismus-Gesetz
stimmte die LP Schweiz, nicht aber die waadtländische Kantonalpartei zu. 83

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER
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Konservative und Rechte Parteien

Bei den eidgenössischen Abstimmungen kämpften die SD vergeblich gegen eine
Annahme des Anti-Rassismus-Gesetzes. Einen Abstimmungssieg erreichten sie jedoch
mit der Ablehnung schweizerischer Blauhelmtruppen, gegen die sie das Referendum
mitgetragen hatten. Entgegen den anderen Parteien des rechten Spektrums sprachen
sich die SD für die Alpeninitiative aus. 84

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER

Bei den eidgenössischen Abstimmungen kämpfte die EDU unter anderem gegen den
Kulturförderungsartikel, die UNO-Blauhelmtruppen und das
Krankenversicherungsgesetz. Zum Verbot der Rassendiskriminierung beschloss sie
Stimmfreigabe; ihre grösste Kantonalsektion (Bern) empfahl ein Ja. 85

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER

Bei den eidgenössischen Abstimmungen stimmte die FPS achtmal gegen Bundesrat und
Parlament und bejahte insgesamt nur gerade drei der eidgenössischen Vorlagen.
Vehement wehrte sie sich namentlich auch gegen das Anti-Rassismus-Gesetz. 86

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.1994
EVA MÜLLER

Nationalrat und SD-Zentralpräsident Rudolf Keller (BL) lancierte einen Aufruf zu einem
«Amerika-Boykott», da er sich die Boykott-Drohungen amerikanischer Behörden im
Zusammenhang mit der Schweizer Rolle im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gefallen
lassen wollte. In einem Communiqué rief er dazu auf, «sämtliche amerikanischen und
jüdischen Waren, Restaurants und Ferienangebote solange zu boykottieren, bis diese
gemeinen und völlig unberechtigten Angriffe und Klagen gegen die Schweiz» aufhörten.
Dazu präzisierte er, dass sich der Boykottaufruf nicht gegen jüdisch-schweizerische
Firmen, sondern ausschliesslich gegen jüdisch-amerikanische richtete. Gegen ihn
wurde ein Verfahren gegen das Antirassismusgesetz eröffnet. 87

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.07.1998
URS BEER

Das inoffizielle Parteiorgan der Lega, «Il Mattino della domenica», behandelte im
Sommer die amerikanisch-schweizerischen Auseinandersetzungen um Raubgold und
nachrichtenlose Konten aus der Nazizeit mit antisemitischen Tönen. In der Ausgabe
vom 14. Juni wurde in einem von Lega-Präsident Bignasca gezeichneten Artikel
behauptet, die Emissäre der Volcker-Kommission, welche die Tessiner Kantonalbank
nach nachrichtenlosen Konten durchforschten, seien auf ihr Verlangen hin und auf
Kosten der Bank in einem Luxushotel untergebracht worden. Dazu kommentierte
Bignasca zynisch: «Diesen Herren [...] müsste man zwei Wochen Urlaub im Hotel
Buchenwald in Dachau bezahlen, das von einem sympathischen Herrn mit Schnäuzchen
geführt wird». Um jedem Missverständnis vorzubeugen, gaben Bignasca, Lega-
Nationalrat Maspoli sowie Lega-Regierungsrat Borradori in einer späteren Erklärung
bekannt, dass die Lega niemals antisemitisch sei, sie wehre sich allerdings gegen die
Erpressungsversuche und Attacken einer «gewissen jüdischen Lobby». Die Tessiner
Untersuchungsbehörden ermittelten gegen Bignasca wegen Verstössen gegen das
Antirassismus-Gesetz und verurteilten ihn zu einer Busse von 7'000 CHF. 88

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.12.1998
URS BEER

Das im Vorjahr gegen den Präsidenten der Schweizer Demokraten, Nationalrat Rudolf
Keller (BL), eingeleitete Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Anti-
Rassismusgesetz konnte nicht durchgeführt werden. Der Nationalrat hiess das Gesuch
der Strafbehörden um Aufhebung der parlamentarischen Immunität zwar gut, der
Ständerat lehnte es aber ab, da seiner Meinung nach ein direkter Zusammenhang
zwischen Kellers politischem Amt und dem inkriminierten Boykott-Aufruf
amerikanischer und jüdischer Geschäfte vorliege. 

Nachdem 1998 die SD des Kantons Bern beschlossen hatten, Nationalrat Markus Ruf
wegen fehlender Übereinstimmung mit den Parteizielen für die Wahlen vom Herbst
1999 nicht mehr zu nominieren, trat dieser im Berichtsjahr aus der Partei aus. Er
kandidierte erfolglos auf der Liste des LdU. 89

PARTEICHRONIK
DATUM: 14.09.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Der Präsident der Freiheitspartei Schweiz, der Bieler Polizeidirektor Jürg Scherrer,
wurde von einem Einzelrichter vom Vorwurf der Rassendiskriminierung
freigesprochen. 90

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 21.02.2002
MAGDALENA BERNATH

Das Obergericht des Kantons Bern bestätigte ein Urteil gegen den Präsidenten der
Freiheitspartei, Jürg Scherrer (BE), wegen Rassendiskriminierung. 91

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.11.2003
MAGDALENA BERNATH

Im August trat der Vizepräsident der SD, Roman Wagner, von seinem Amt zurück. Die
Presse hatte Besuche von deutschen Neonazis bei Wagner aufgedeckt. Parteipräsident
Hess legte ihm daraufhin den Rücktritt nahe. Seine Kandidatur für den Nationalrat im
Kanton Aargau konnte Wagner allerdings nicht mehr zurückziehen. 92

PARTEICHRONIK
DATUM: 25.08.2007
SABINE HOHL

Die praktisch nur noch in Biel existierende Freiheits-Partei machte dort wiederholt
durch ihren Gemeinderat und Parteipräsidenten Jürg Scherrer von sich reden. Im Zuge
seiner verschiedenen gegen Ausländer gerichteten Äusserungen kam es zu Diskussionen
im Bieler Parlament und im Gemeinderat, inwiefern das Doppelmandat von
Regierungsmitglied und Parteipräsident miteinander vereinbar sei. Eine entsprechende
Motion des Freisinnigen Peter Moser gewann nur in abgeschwächter Form die
Zustimmung des Stadtparlaments. Die Debatte im Stadtrat machte jedoch klar, dass
eine Mehrheit der Auffassung ist, dass Scherrers Verhalten, zuletzt eine Aktion gegen
Minarette, das Ansehen der Stadt und ihrer Exekutive schädige. 93

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.10.2008
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Im Kanton Tessin selber eckte die Partei wie eh und je vor allem mit
rechtspopulistischen, teilweise vulgären Aktionen an. Für besonders hohe Wellen
sorgte der Sohn des Gründers der Partei, Boris Bignasca, der dem ehemaligen SP-
Kantonsrat und Schriftsteller Giovanni Orelli den Tod wünschte. Sogar die Tessiner
Kantonsregierung – nota bene mit zwei Vertretern (Marco Borradori und Norman Gobbi)
der Lega bestückt – verurteilte die schwerwiegende Beleidigung einstimmig. Diese
Geschichte zeigte auch auf, wie die Lega ihre Rolle zwischen rechter Opposition und
Mehrheitspartei nach wie vor suchte. Seit 2011 ist die Lega im Tessin zweitstärkste Kraft
und stellt zwei der fünf Regierungsräte. 94

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.05.2012
MARC BÜHLMANN

Die Partei national orientierter Schweizer (Pnos) ist Sammelbecken der parteipolitisch
aktiven rechtsextremistischen Szene. Eine von der deutschen Bundesanwaltschaft
organisierte Operation gegen rechtsextreme Gruppierungen in Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz ermöglichte einen Blick auf diese Szene in der Schweiz,
der rund 1'000 bis 1'300 Personen angehören. Die Gefahr von terroristisch-
gewalttätigen Aktionen sei in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland gering, so eine
Erkenntnis der Operation. Allerdings müsse man sich um die Affinität der Neonazis zu
Schusswaffen Sorgen machen. So soll etwa die Tatwaffe, die im deutschen Fall NSU, bei
dem zehn Personen umgebracht wurden, verwendet wurde, aus der Schweiz stammen.
Nachdenklich stimmen müsse denn auch die enge Verbindung der rechtsextremen
Szene der Schweiz mit Gesinnungsgenossen aus Deutschland. 95

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.07.2013
MARC BÜHLMANN

Der Präsident der DPS, Ignaz Bearth, ergriff den Rücktritt von seinem Rücktritt. Nach
einigen internen Querelen und Gerichtsverfahren wegen des Namens der Partei geriet
die DPS auch wegen Äusserungen der zurückgetretenen Thurgauer Sektionspräsidentin
in die Schlagzeilen. Diese hatte auf ihrem Facebook-Konto unter dem Namen der Partei
für Hitler geschwärmt. Der früher bei der PNOS aktive Bearth behauptete, dass die DPS
rund 100 Mitglieder in neun Sektionen aufweise. Die DPS war im Vorjahr in Brunnen
gegründet worden und positioniert sich als Alternative zur SVP. Die Volksrechte gelte es
auszubauen. 96

PARTEICHRONIK
DATUM: 10.09.2013
MARC BÜHLMANN
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Eine Protestpartei zieht in der Regel auch Personen an, die aus ihrer (rechts-)extremen
Haltung keine Mördergrube machen. So wurde etwa ein Genfer Stadtparlamentarier des
MCG, der sich abschätzig über Homosexuelle und Eingebürgerte geäussert und sich auf
seiner Facebook-Seite negativ über Israel ausgelassen hatte, von der Partei
ausgeschlossen. 97

PARTEICHRONIK
DATUM: 12.12.2013
MARC BÜHLMANN

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

In der Debatte um die bevorstehende Selbstbestimmungsinitiative veröffentlichte die
Weltwoche Anfang November 2018 einen Artikel über eine scheinbare Verbindung
zwischen dem ungarisch-amerikanischen Milliardär George Soros und der Operation
Libero, welche die Initiative bekämpfte. Soros finanziert weltweit Zivilgesellschaften mit
Spendegeldern; 2017 soll er seiner Stiftung Open Society Foundations (OSF) 18 Mrd. US-
Dollar übertragen haben. Die Stifung setzt sich nach eigenen Angaben in über 60
Ländern unter anderem für journalistische Projekte, mehr Demokratie, Bildung,
Menschenrechte und gegen Diskriminierung ein.
Einem durch Soros und seine Stiftung finanzierten europapolitischen Think-Tank, dem
EFCR, gehört auch die Co-Präsidentin der Operation Libero, Flavia Kleiner, an, weshalb
die Weltwoche nun die Frage stellte, ob auch Operation Libero von Geldern Soros'
profitiere. Kleiner habe diesen Verdacht auf Anfrage entrüstet zurückgewiesen und
darauf aufmerksam gemacht, dass sich Operation Libero ausschliesslich über
Crowdfunding finanziere.
Der Abstimmungskampf um die Selbstbestimmungsinitiative, dies schrieb das Online-
Magazin «Republik» ein paar Tage später, gestalte sich im Hinblick auf die Soros-Frage
nur an der Oberfläche «weichgespült». In Wirklichkeit sickere «die Rhetorik der neuen
globalen Rechten» in die Debatte ein und es würden gezielt Verschwörungstheorien
verbreitet, deren gemeinsamer Nenner George Soros als zugleich «grösster
gemeinsamer Feind der extremen Rechten» sei. In den USA bewirtschafte ihn die
Rechte seit Jahren als Feindbild und Initiator jeglicher Protestbewegungen. Unter
rechtsextremen Verschwörungstheoretikern, so die Republik weiter, gelte der Jude
George Soros unterdessen als Wurzel des Bösen; ihm werde vorgeworfen, die
Weltherrschaft übernehmen zu wollen. Soros' Kampfzone, stellte die Weltwoche auf der
anderen Seite fest, habe sich vom Sozialismus in den 1970er- und 1980er-Jahren auf die
rechtskonservativen Bewegungen verlagert. Die OSF betreibe gar einen «Kreuzzug
gegen die Rechtskonservativen».
Wie die Republik aufzeigte, war die Debatte um die Abhängigkeit der Operation Libero
von Soros' Geldern aber nicht in der Weltwoche entbrannt, die das Thema lediglich
aufgegriffen hatte, sondern auf Social Media und auf der Website der
nationalkonservativen Bewegung «Brennpunkt Schweiz». Drei Wochen später zitierte
die Aargauer Zeitung eine Stellungnahme der OSF. Demnach habe man die Stiftung
Operation Libero «nie finanziell» unterstützt, denn die OSF sei nicht in Parteipolitik
involviert. Flavia Kleiner wiederholte zudem gegenüber der Aargauer Zeitung ihre
Aussage aus der Weltwoche, wonach sie oder die Operation Libero nie Geld von Soros
oder einer seiner Stiftungen erhalten hätten. Es verblüffe sie aber, dass das
Engagement Soros' verteufelt und von rechten Verschwörungstheoretikern missbraucht
werde. 98

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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